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ABKURZUNGSVERZEICHNIS/GLOSSAR

A
Nach der VRV 2015 handelt es sich um die 1. und 2. Dekade

Abschnitt des (Haushalts-)Ansatzes. Jedem Abschnitt ist aus-
schlieBlich ein Aufgabenbereich zugeordnet.

AiB Anlagen in Bau

B

BauB Bricken- und Tunnelbau

BauNE Strallenneubau und -erhaltung

Bewirtschaftende Stelle,
Bewirtschafter

Anweisungs-(anordnungs-)berechtigte Stelle laut Haus-
haltsordnung des Landes 00

D

Determinanten

Durch die Determinanten (Ziffern) werden zusammen-
hangende VA-Stellen und sonstige Hinweise ausgedruickt.

E
EH Ergebnishaushalt
Bauliche MaRnahmen zur Wiederherstellung des StralRen-
Erneuerung aufbaues, wenn der Oberbau beschadigt ist und eines
Austausches bedarf.
F
EH Finanzierungshaushalt; in dieser Haushaltskomponente

werden die Zahlungen (Phase 5) abgebildet.

Finanzielle Ausgleiche,
Fin. Ausgl.

Budgetumschichtungen  bei  Ausgabe-/Aufwands-Vor-
anschlagsstellen; es wird bei einer VA-Stelle das verfligbare
Budget erhoht und dafiir bei einer anderen VA-Stelle
verringert. Die allgemeinen Voraussetzungen werden vom
00. Landtag mit dem VA-Beschluss festgelegt.
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Finanzwirtschaftliche

Die finanzwirtschaftliche Gliederung bildet das Land in der

Gliederung 6. Dekade des (Haushalts-)Ansatzes ab. Die Bezifferung
(Gebarungsgruppen) richtet sich nach den Angaben in Anlage 2 zur VRV 2015.
FinD Direktion Finanzen
FRC Functional Road Class
G
Teilwert des Straengesamtzustandes zur Beschreibung
Gebrauchswert der Fahrsicherheit und des Fahrkomforts fir den
betrachteten StraBenabschnitt
Zusammenfihrung des Gebrauchswertes und des
Gesamtwert Substanzwertes zum Gesamtzustandswert des
betrachteten StraRenabschnittes
GIP Graphen Integrationsplattform
GV6Verk Abteilung  Gesamtverkehrsplanung und offentlicher
Verkehr
H

Haushaltsansatz

Nach der VRV 2015 werden die Einnahmen und Ausgaben
des Voranschlages nach funktionellen Gesichtspunkten in
finf Dekaden gegliedert. Diese Gliederung entspricht den
Aufgaben, die von den Gebietskorperschaften zu besorgen
sind. Der (Haushalts-)Ansatz ist verbindlich dreistellig
entsprechend dem dekadisch nummerierten Ansatz-
verzeichnis in Gruppen (1.Dekade), Abschnitte (1.und
2. Dekade) und Unterabschnitte (1.bis 3. Dekade) zu
gliedern. Fakultativ kann eine weitere Unterteilung der
Unterabschnitte in der 4. und 5. Dekade des Ansatzes (in
sogenannte ,Teilabschnitte”) erfolgen. Ebenso fakultativ ist
die Gliederung in der 6. Dekade des Ansatzes.

Indikation, Indikatoren

Die Indikatoren (Buchstaben) dienen zur Kennzeichnung
von einjahrigen oder ins Folgejahr Ubertragbaren VA-
Betragen, besonderen Deckungsfahigkeiten und
Bindungen.
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IN-Programm

Instandsetzungs-Programm; jahrliches Bauprogramm fir
die StraRenfahrbahn-Instandsetzung

Instandhaltung

Bauliche MafRnahmen kleineren Umfangs zur Erhaltung
der Fahrbahnoberflache, wie das Verfiillen von Rissen
und Schlagléchern, kleinere Oberflaichenbehandlungen,
kleinere ortliche Spurrinnenbeseitigungen und andere
Profilierungen. Die einzelnen Schaden —das sind Schlag-
locher, Langs- und Querrisse, Setzungen, Abplatzungen,
etc. im kleinen Umfang—sind nach deren Auftreten
umgehend bzw. sofort zu sanieren. Diese Sanierungs-
malknahmen sind nicht im Voraus plan- bzw. budgetierbar
und deren AusmaR ist lediglich statistisch zu erfassen.

Instandsetzung

Bauliche MalRnahmen zur Erhaltung der Fahrbahnober-
flache (Oberflachenbehandlung, Aufbringen von Decken,
Verfahren der Wiederverwendung von Asphalt an Ort und
Stelle und Spurrinnenbeseitigungen)

Investitionen

Investitionen der Gebietskorperschaft fihren zu einem
Wertzuwachs in der Vermogensrechnung. Das gesamte,
im wirtschaftlichen Eigentum einer Gebietskdrperschaft
stehende, Vermodgen ist in der Vermogensrechnung
enthalten. (Quelle: VRV 2015)

JDTV

Jahresdurchschnittlicher taglicher Verkehr

Kapitaltransferzahlung

Transferzahlung, die fir Investitionszwecke (z. B. Bau-
kostenzuschiisse) oder fiir einen sonstigen Vermogens-
zuwachs (z. B. Kapitalzufuhren) bestimmt ist

Kfz

Kraftfahrzeuge

Konto

Buchhaltungskonto laut Kontenplan der VRV 2015
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Landesstrafen B

Uberregionale StraRen (ehemalige BundesstraRen B); sie
wurden bis 2002 vom Bund verwaltet. Mit Wirkung vom
1. April 2002 wurden alle BundesstraBen, die keine
Autobahnen oder SchnellstraRen waren, an die Lander
Ubertragen.

Landesstraflen L

Uberregionale und regionale StraBen; die Verwaltungs-
kompetenz obliegt seit jeher dem jeweiligen Bundesland.

LTB Landtagsbeschluss, Beschluss des O6. Landtags
o)
Damit ist ein Konjunkturpaket des Landes OO aus dem
Jahr 2020 gemeint. Oberdsterreich sollte mit einem Biindel
00-Plan, an Malnahmen gestarkt aus der Corona-Krise hervor-

Oberdsterreich-Plan

gehen. Im Zeitraum 2020 bis 2026 plante das Land
Investitionen von rd. 1,2 Milliarden Euro in allen Bereichen
und Regionen.

P

Pflichtaufwendungen,
Pflichtauszahlungen

Pflichtausgaben, zu deren Leistung die Gebietskorperschaft
auf Grund von Gesetzen und Verordnungen dem Grunde
und der Hohe nach verpflichtet ist. (Quelle: VRV 2015)

Phasenfeld fir den Voranschlagsbetrag (bleibt unver-

ALEDE andert, ausgenommen es gibt Nachtragsvoranschlage)
Phasenfeld fur das Rechnungs-Ist (RE-Ist; Abstattungen auf
Vorschreibungen des laufenden Jahres und auf anfangliche

Phase 5 . . . .
Riickstdande). Der Wert RE FH gemalR VRV 2015 entspricht
diesem Feld.

PM Pavement Management
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Pavement Management System; ist ein elektronisches
Instrumentarium, das auf der Grundlage von erhobenen
StraBendaten  bzw. -informationen  (Aufbaudaten,
Zustandsdaten, Verkehrsdaten, etc.) fir jeden
untersuchten StraBenabschnitt eine Erhaltungsstrategie
vorschlagt, die unter den gegebenen Budgetbedingungen
umgesetzt werden kann. Dabei wird eine spezielle

PM
S Pavement Management Software eingesetzt. Diese

errechnet fiir jeden StraBenabschnitt den Gebrauchs-,
Substanz- und Gesamtwert. Aullerdem errechnet die
Software sogenannte Erhaltungsabschnitte und schlagt
Erhaltungsstrategien vor, die Auskunft dariiber geben,
welche ErhaltungsmaRnahmen zu welchen Kosten und zu
welchen Zeitpunkten zu erwarten sind.
Projektstrukturplan-Element; dieses Buchungs-Element

PSP-Element wird von den projektabwickelnden Stellen verwendet und
gehort wie das Buchungsfeld , Auftrag” zur Kostentrager-
Rechnung.

R

RA Rechnungsabschluss

RE Rechnung(en) bzw. Rechnungsergebnis(se)

S
Bildet den oberen Teil des StraBenaufbaues und besteht
aus einer Decke (Deckschicht), gegebenenfalls einer

StraRenoberbau Binderschicht und einer oder mehreren Tragschichten. Er
wird direkt auf dem angelegten Unterbau oder auf dem
gewachsenen Untergrund aufgebracht.
Teilwert des StraBengesamtzustandes zur Beschreibung

Substanzwert der strukturellen Beschaffenheit der Oberbaukonstruktion
des betrachteten StraBenabschnittes.

SVD Direktion StraRenbau und Verkehr

T

TA Teilabschnitt(e), erldutert unter ,Haushaltsansatz”
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U-Mittel

Ubertragungsmittel; vom 006. Landtag bereitgestellte
nicht verbrauchte Ausgabekredite, die in das Folgejahr
Ubertragen werden.

Unterabschnitt

Der Unterabschnitt bildet sich in der 1. bis 3. Dekade des
Haushaltsansatzes ab. Laut VRV 2015 ist der Haushalts-
ansatz bis zu dieser Ebene verpflichtend zu gliedern.

\'}
VA Voranschlag, Voranschlage
Voranschlagsstelle; die VRV 2015 sieht fiir die Lander
folgende Gliederungsmaoglichkeit vor: 1-stelliger Haushalts-
VA-Stelle hinweis  (Einnahmen oder Ausgaben), 6-stelliger

(Haushalts-)Ansatz und 4- bzw. 7-stelliges Konto ohne
bzw. mit 3-stelliger Untergliederung.

Verpflichtungsmittel

Eine eigene Kategorie von U-Mitteln

Bauliche MaRnahme zur Erhohung der Tragfahigkeit des

Verstarkung StraBenaufbaues (z. B. Einbau einer oder mehrerer Asphalt-
schichten auf einer vorhandenen Befestigung)

VH Vermogenshaushalt
Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015,
Stammfassung BGBI. Il Nr. 313/2015 idgF; sie stellt in der

VRV 2015 Verrechnung ein Drei-Komponenten-System dar, welches
einen Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermogenshaushalt
(EH, FH und VH) beinhaltet.

VA

Zweckgebundene Ertrage
und Einzahlungen

Es handelt sich um Mittelaufbringungen mit Zweck-
widmung, die zu keiner (gesetzlich oder vertraglich
basierten) Aufwendungs-/Auszahlungsverpflichtung
flihren. (Quelle: VRV 2015)
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LANDESSTRASSENERHALTUNG

Geprifte Stelle:
Direktion StraRenbau und Verkehr (SVD)

Prufungszeitraum:
25. September 2025 bis 3. Dezember 2025

Rechtliche Grundlage:

Initiativprifung im Sinne des §2Abs.1Z1 in Verbindung mit §4Abs.1Z1 des
06. LRHG 2013 idgF

Prufungsgegenstand und -ziel:

Ziel der Priifung war die Beurteilung der Erhaltungsmanagementsysteme, der Erhaltungsziele,
der Zustandserfassung, der Entwicklung des Erhaltungszustandes des 06. LandestraRennetzes
und inwieweit der Mitteleinsatz bzw. die durchgefiihrten baulichen ErhaltungsmalRnahmen
der letzten Jahre mittel- bis langfristig den Gebrauch und die Substanz der LandesstralRen
sicherstellt. Nicht Gegenstand dieser Prifung waren die Erhaltung der Kunstbauten
(z. B. Briicken und Tunnel) sowie die betriebliche StraReninstandhaltung.

Priifungsergebnis:

Das vorlaufige Ergebnis der Priifung wurde der gepriiften Stelle gemalRk § 6 Abs. 5 LRHG 2013
am 23. Februar 2026 zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme tGbermittelt.

Die Stellungnahme der Direktion StraRenbau und Verkehr vom 31. Marz 2026 ist dem Bericht
des LRH angeschlossen.

Legende:

Nachstehend werden in der Regel punkteweise die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der
Absatzbezeichnung), deren Beurteilung durch den LRH (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der (iberpriiften Stelle
(Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfdllige GegenauBerung des LRH (Kennzeichnung mit 4)
aneinandergereiht.

In Tabellen, Diagrammen und Anlagen des Berichtes konnen bei der Summierung von gerundeten Betrdgen und
Prozentangaben durch die EDV-gestliitzte Verarbeitung der Daten rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten. Alle im
Bericht angefiihrten Internetlinks wurden im Prifungszeitraum aufgerufen.
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KURZFASSUNG

(1) Durchschnittlicher Mitteleinsatz fiir die bauliche StraBenerhaltung
betragt jahrlich rd. 34,3 Mio. Euro

Die Netzlange der LandesstraRen in Oberdsterreich umfasst rd. 6.000 km.
Davon sind rd. 1.600 km LandesstraBen B (bis 2002 BundestraBen B) und
rd. 4.400 km LandesstraRen L. Dieses Netz hat die 00.LandesstraRen-
verwaltung in seiner Substanz und Gebrauchstauglichkeit zu erhalten. Dazu
dient neben der laufenden betrieblichen Instandhaltung die bauliche
StralRenerhaltung — konkret MaRBnahmen zur Substanzverbesserung am
Bestand. Diese Aufgaben werden in der Direktion StraRenbau und Verkehr
durch die Abteilung StraRenneubau und -erhaltung mit ihren 31 StraRRen-
meistereien (zusammengefasst in sechs StralRenbezirken) wahrgenommen.
Die bauliche StraRenerhaltung (ohne Briicken und Tunnels) war Gegenstand
der Prufung.

Die Abteilung StraBenneubau und -erhaltung legt jahrlich in MaRnahmen-
programmen die vordringlich baulich zu sanierenden StralRenabschnitte
fest. Dies erfolgt konkret durch die Stralenmeistereien und Strallenbezirke
entsprechend den jeweiligen Straflenzustianden unter Berlcksichtigung der
Informationen aus dem Pavement Management System. Der Umfang der
jahrlichen baulichen StralRenerhaltungsmaRBnahmen wird von den jeweils
verfligbaren Budgets bestimmt. In den Jahren 2020 bis 2025 wurden dafir
im Schnitt rd. 34,3 Mio. Euro eingesetzt. (Berichtspunkt 1)

(2) Seit Jahren zu wenig Finanzmittel fiir die StraBensubstanzerhaltung

Da das Pavement Management System fachlich fundierte Auswertungen
zum realen StraBenzustand bereitstellt und so eine wesentlich prazisere
Ermittlung des baulich notwendigen Erhaltungsaufwandes ermdglicht,
nahm der LRH keine Ableitungen zum straRenbaulichen Substanzerhalt aus
der Vermogensrechnung vor. (Berichtspunkt 4)

Flir das Jahr 2024 ergab die Analyse im Pavement Management System, dass
sich betreffend die Substanz im hochrangigen Netz rd. 36 Prozent in den
schlechten bzw. sehr schlechten Zustandsklassen befanden. Im nieder-
rangigen Netz waren es rd. 32 Prozent. Die Zielwerte (zehn bzw. 25 Prozent)
wurden bei beiden StralRenkategorien nicht erfillt bzw. im negativen Sinn
Uberschritten — im hochrangigen StraBennetz um 26 Prozentpunkte. Die
Analysen der letzten Jahre zeigen aullerdem, dass sich die Zustandswerte
tendenziell verschlechtern. Die Zustandsentwicklung der letzten Jahre lasst
darauf schlieen, dass die jahrlich budgetierten bzw. eingesetzten
Finanzmittel nicht flir einen nachhaltigen Substanzerhalt der LandesstralRen
ausreichen. (Berichtspunkt 11)

Wir leisten unseren Beitrag, damit auch nachfolgende Generationen in 00 gut leben kénnen. 1 | L‘ ﬁ|
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(3) 60 Mio. Euro jahrlich zum Erhalt der LandesstraBensubstanz
erforderlich

Es wadren jahrlich rd.60 Mio. Euro notwendig, um mittelfristig die
Landesstrallensubstanz im hoch- und niederrangigen Netz zielorientiert zu
erhalten. Die baulichen StraRenerhaltungsausgaben des Landes OO unter-
schreiten seit vielen Jahren den bisher als erforderlich angesehenen Soll-
Wert von rd. 50 Mio. Euro (bis 2022 rd. 45 Mio. Euro); die vertieften
Analysen im Rahmen der LRH-Priifung ergeben einen erforderlichen Wert
von rd. 60 Mio. Euro.

Um eine dringend notwendige Trendumkehr sicherzustellen und so die
Einhaltung der sachlich begriindeten Zielwerte fiir die StraRensubstanz
mittelfristig zu gewahrleisten, ist Gber mindestens zehn Jahre ein bauliches
StraBenerhaltungsbudget von rd. 60 Mio. Euro jahrlich erforderlich (Stand
Dezember 2025).

Der LRH empfiehlt zudem, die in der Stralenerhaltung erforderlichen
Mittel durch Umschichtungen aus dem StralRenneubau sicherzustellen. Die
erforderlichen Mittel-Umschichtungen missten durch eine zweckmaRige
Verschiebung einzelner Projekte bzw. zeitliche Streckung des Landes-
straRen-Neubauprogrammes erzielt werden. Diese Empfehlung entspricht
auch den LRH-Empfehlungen aus den Jahren 2011, 2015 und 2021.
(Berichtspunkt 12 — VERBESSERUNGSVORSCHLAG I)

(4) Professionelles Reporting vorhanden; kiinftig tatsachliche Ausgaben
als Ist-GroRe fiir den Soll-Ist-Vergleich verwenden

Der LRH anerkennt, dass die Abteilung StraBenneubau und -erhaltung liber
ein professionelles Reporting auf Projekt-Ebene verfiigt. Er kritisiert aller-
dings, dass sie den Soll-Budget-Werten bislang Ist-Budget-Werte gegeniiber-
stellte. Aus methodischen Griinden sollten kiinftig fiir den Soll-Ist-Vergleich
die tatsdchlichen Ausgaben als Ist-GroBe anstatt der Budget-Werte
herangezogen werden. In die Ist-GroBe waren wie bisher die berechneten
Erhaltungsaquivalente einzubeziehen.

In diesem Zusammenhang sollten zukiinftig die tatsachlichen Ausgaben fir
die bauliche StralRenerhaltung (Instandsetzung und Erneuerung) jahrlich in
standardisierter Form festgestellt werden. Dies sollte auf Einzelposten-Basis
einfach und schnell méglich sein. (Berichtspunkt 6)

(5) Messkampagnen zweckmaRig organisiert; Verkiirzung des Mess-
intervalls um ein Jahr wird angeregt

Die 00. Landesstralen werden laufend durch den Streckendienst der
StraBenmeistereien des jeweiligen StralRenbezirks visuell kontrolliert. Diese
Kontrollen und die durchgefiihrten messtechnischen Zustandserfassungen

Wir leisten unseren Beitrag, damit auch nachfolgende Generationen in 00 gut leben kénnen. 2 | L‘ ﬁ|
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der Strallenabschnitte mittels eines Spezialmessfahrzeuges dienen der
Uberwachung des baulichen Zustandes des LandesstraRennetzes.
Gemessene ZustandsgrofRen sind dabei z. B. die Griffigkeit, die Spurrinnen-
tiefe, die Langsebenheit und die visuelle Zustandserfassung hinsichtlich
Risse und Oberflachenschaden. Auf Basis dieses Wissens werden Erhaltungs-
strategien und -mallnahmen erarbeitet.

In den beiden letzten messtechnischen Kampagnen (2016 bis 2020 und 2021
bis 2025) wurde das gesamte LandesstraBennetz in jeweils fiinf Jahren
befahren. Der LRH hdlt diese Messkampagnen-Durchfiihrungen fiir geeignet
und grundsatzlich zweckmaRig organisiert. Er regt jedoch an, das Intervall je
Messkampagne ab 2026 auf vier Jahre zu verkirzen, dabei die bisherigen
vier regionalen Messbereiche im LandesstralRen L-Netz beizubehalten und in
der jeweiligen Messregion die LandesstralRen B in die jahrliche Befahrung zu
integrieren. Dadurch wiirden bei etwas héheren Kosten die Aktualitat der
Messdaten steigen und die Verzerrungen in den softwaregestitzten Aus-
wertungen der StraRenzustande in Relation zu den tatsachlich gemessenen
Zustidnden sinken. Eine Moglichkeit ware auch, das bestehende Flinfjahres-
intervall beizubehalten und in neu definierten jahrlichen Messregionen alle
LandesstraRen B und L zu befahren. AuRerdem hélt es der LRH fiir gerecht-
fertigt, bei der Vergabe der nachsten Messkampagne im Jahr 2026 eine
angemessene Erhohung des bisherigen Rabattes zu verhandeln. (Berichts-
punkte 7 und 8)

(6) Pavement Management System weiterhin am aktuellen Stand halten

Das Land OO setzt seit 2005 ein Pavement Management System zur
Messung des StraRenzustandes ein und entwickelt es laufend weiter. Das
System schldgt auf der Grundlage von erhobenen bzw. mittels Messfahrzeug
gemessenen Daten sowie Informationen (z.B. StraRenaufbaudaten,
Zustandsdaten, Verkehrsdaten) fur jeden untersuchten Oberbauabschnitt
eine Erhaltungsstrategie vor. Der LRH bewertet den Einsatz des Pavement
Management Systems zur Unterstiitzung bei der strategischen Ausrichtung
der Landesstrallenerhaltung und der konkreten Planung von Erhaltungs-
malnahmen positiv. Wichtig ist, auch weiterhin darauf zu achten, das
Pavement Management System softwaretechnisch sowie mit den
erforderlichen Daten und Informationen am aktuellen Stand zu halten
bzw. gegebenenfalls zweckmaRig weiterzuentwickeln. (Berichtspunkt 9)

(7) Strategische Erhaltungsziele zweckmaRBig festgelegt

Der LRH bewertet die aktuell geltenden Erhaltungsziele bzw. Zielvorgaben
(,Strategische Ziele fur das 00. Landesstralennetz 2022 bis 2027“) als
geeignet, die mehrjdhrige Entwicklung des Zustandes des LandesstralRen-
netzes zu messen, die relevanten Erhaltungsdefizite in den Fokus zu riicken

Wir leisten unseren Beitrag, damit auch nachfolgende Generationen in 00 gut leben kénnen. 3 | L‘ ﬁ|
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und daraus strategische Schlisse fir sachlich begriindbare Erhaltungs-
erfordernisse abzuleiten. (Berichtspunkt 10)

(8) Die Empfehlungen des LRH an die gepriifte Stelle sind unter
Berichtspunkt 13 zusammengefasst.

(9) Im Sinne des §9 Abs. 2 06. LRHG 2013 empfiehlt der LRH dem
Kontrollausschuss betreffend folgende Beanstandung und
folgendem Verbesserungsvorschlag eine einmalige Folgepriifung zu
beschlieRen:

I Das Land OO sollte im Sinne einer nachhaltigen Erhaltung der
LandesstralRen iliber mindestens zehn Jahre ein bauliches StraRen-
erhaltungsbudget von rd. 60 Mio. Euro jahrlich vorsehen (Stand
Dezember 2025, in den Folgejahren zuziiglich Wertsicherung gemaR
,Baukostenindex fiir den StraBenbau“ der Statistik Austria). Die
erforderlichen Mittel sollten durch Umschichtungen aus dem
StraBenneubau sichergestellt werden. Dabei konnten zweckmaRige
Verschiebungen einzelner Neubau-Projekte bzw. die zeitliche
Streckung des LandesstraBen-Neubauprogrammes unterstiitzend
wirken. (Berichtspunkt 12; Umsetzung ab sofort, Folgepriifung in
fiinf Jahren)
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UBERBLICK

1.1.

Die Netzlange der Landesstralen in Oberdsterreich betragt rd. 6.000 km. Davon
sind rd. 1.600 km LandesstraBen B (bis 2002 Bundestrallen B) und rd. 4.400 km
LandesstraBen L. Dieses Netz hat die 00. LandesstraBenverwaltung in seiner
Substanz und Gebrauchstauglichkeit zu erhalten. Dazu dienen neben der
laufenden betrieblichen Instandhaltung die bauliche LandesstraBenerhaltung,
konkret MaRnahmen zur Substanzverbesserung am Bestand!. Diese waren
Gegenstand der Prifung. Die Aufgaben werden in der Direktion StraBenbau und
Verkehr (SVD) durch die Abteilung Straenneubau und -erhaltung (BauNE) mit
ihren 31 StraBenmeistereien — zusammengefasst in sechs StraBenbezirken mit
jeweils vier bis sechs StraBenmeistereien — wahrgenommen. Grundsatzlich nicht
Gegenstand dieser Priifung war neben der betrieblichen Instandhaltung auch die
Erhaltung von Briicken, Tunnels, Galerien, Mauern und sonstigen Kunstbauten im
LandesstraBennetz. Zustandig dafir ist in der SVD die Abteilung Briicken- und
Tunnelbau (BauB).

Zur baulichen Erhaltung zahlen insbesondere Malinahmen zur Instandsetzung,
Verstarkung und Erneuerung von Strallenabschnitten. Bei Neu-, Aus-
bzw. Umbauten am Bestand sind zumeist auch Anteile der Erhaltung gegeben,
wobei diese in Relation zum Neubauanteil je nach Art des Vorhabens sehr
unterschiedlich gro sein kdnnen (Kapitel ,Mitteleinsatz fiir bauliche
StraBenerhaltung”). In den mehrjahrigen bzw. darauf aufbauenden jahrlichen
Malnahmenprogrammen der Abteilung BauNE werden die vordringlich zu
sanierenden Straflenabschnitte aufgelistet und die konkreten baulichen
MaBnahmen festgelegt. Dies erfolgt durch die StraRenmeistereien und StralRen-
bezirksorganisationen entsprechend den jeweiligen StraBenzustanden unter
Berilicksichtigung der Informationen aus dem Pavement Management
System (PMS). Das PMS liefert auf Basis von erhobenen StraBendaten
(z. B. zur Fahrsicherheit, zur Oberflaichenbeschaffenheit, zum Aufbau und zur
Altersstruktur) Informationen zum Zustand der Straflenabschnitte und zur
Erhaltungsstrategie (Kapitel ,Pavement Management System®). Weiters flieRen
die aktuellen Wahrnehmungen der Erhaltungsfachleute der Abteilung BauNE in
die MalRnahmenplanung ein. Fur die Aktualisierung und Auswertung der PMS-
Datensatze, die laufende Weiterentwicklung der eingesetzten PMS-Software und
die generelle fachliche Einordnung der berechneten Erhaltungsstrategien ist in der
Abteilung BauNE die Stabstelle StraReninformation und Projektcontrolling
zustandig. Seit 2016 ist ein neu aufgenommener Fachexperte fir PMS in dieser
Stabstelle tatig.

1 Straleninstandsetzung und -erneuerung
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Der Umfang der jahrlichen baulichen Strallenerhaltungsmalnahmen wird von den
jeweils verfligbaren Budgets bestimmt. Im Betrachtungszeitraum 2020 bis 2025
wurden dafiir von der Abteilung BauNE im Schnitt rd. 34,3 Mio. Euro pro Jahr
aufgewendet.

HAUSHALTSDATEN

Geprifte Teilabschnitte

2.1.

Der Priifungsgegenstand bildet sich im Landeshaushalt im Abschnitt 61
,StraBenbau” und Unterabschnitt 611 ,LandesstraRen” ab.? Die Ausgaben fiir den
Prifungsgegenstand erfasst das Land in zwei Teilabschnitten (TA), die in der
nachstehenden Ubersicht farblich hervorgehoben sind:

Abbildung 1: Haushaltsgliederung (prifungsrelevante TA blau hervorgehoben)

{ 6 StraRBen- und Wasserbau, Verkehr }

L»[ 61 StraRBenbau }
—{ 610 BundesstralRen }
—{ 611 Landesstralen }

61110 StraBen- und Briickenbaupersonal

e

61120 StraBenverwaltungsgebaude

61140 Stralen, Erhaltung

61150 Stralen, Behebung von

Katastrophenschédden

61160 StraRen, Neu- und Umbau
4{ 612 GemeindestraRen }

—{ 616 Sonstige StraRen und Wege }
4{ 617 Bauhofe }

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis des Landeshaushaltes

Die beiden TA 61140 ,,StraRen, Erhaltung” und 61160 ,StralRen, Neu- und Umbau“
bzw. zugeordnete Voranschlagsstellen (VA-Stellen) beinhalten neben dem
Priifungsgegenstand auch andere Buchungsfalle, z. B. die betriebliche Straflen-
instandhaltung oder Neubauprojekte ohne Erneuerungsanteil. Der Priifungs-

2 Die Zustandigkeit in der 06. Landesregierung ist seit der Landtagswahl 2015 personell unverandert.
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gegenstand wurde daher Uber die Kostenrechnungs-Kontierung, d. h. vor allem
Uber die Projektstrukturplan-Elemente (PSP-Elemente), erhoben.? Er ist laut der
bewirtschaftenden Stelle (Abteilung Gesamtverkehrsplanung und o6ffentlicher
Verkehr — GVéVerk?) vor allem aus budgettechnischen Griinden® haushaltsmaRig
nicht z.B. auf Ebene TA oder VA-Stelle von den anderen Buchungsfillen
abgegrenzt. Wie sich die Gebarungsentwicklung insgesamt fur beide TA darstellt,
kann aus Anlage 1 entnommen werden.®

2.2,

Der LRH halt fest, dass die im Betrachtungszeitraum bereitgestellten Sondermittel
(00-Plan-Mittel) insgesamt gesteigerte Ausgaben in den priifrelevanten TA 61140
und 61160 ermoglichten. Wie sich die Ausgaben fir den Priifungsgegenstand
(Instandsetzungen und Erneuerungen von LandesstraBen) konkret entwickelten,
behandelt der LRH in den nachstehenden Berichtspunkten. Er erachtet es fir
wichtig, auch die Rahmenbedingungen fiir diese — nur (iber die Kostenrechnungs-
Kontierung selektierbaren — Ausgaben darzustellen.

Budgetierung

3.1.

Die Direktion Finanzen (FinD) gibt den bewirtschaftenden Stellen der Landes-
verwaltung im Rahmen eines jahrlichen Erlasses vor, wie sie ihre Budgets zu
beantragen haben (VA-Einbringungserldsse).” Bestandteile der Vorgaben sind die
Budgetgrenzen laut den (rollierenden) Mittelfristigen Finanzplanungen, die vom
06. Landtag jahrlich zur Kenntnis genommen werden.? Die FinD weist in den
Einbringungserlassen allgemein darauf hin, dass sie nur die generelle Linie fiir die
Beantragung vorgibt und es jedem einzelnen Mitglied der O6. Landesregierung

3 Die Abfragen in der Unternehmenssoftware bezogen sich betreffend BauNE-Daten auf die ersten
13 Zeichen des PSP-Elements (entspricht Datenfeld ,Projektdefinition”). Bei Haushaltsabfragen lief sich
der LRH auch die kostenrechnungsspezifischen Datenfelder anzeigen.

4 Innerhalb der SVD ist noch die Abteilung Verkehr eine bewirtschaftende Stelle. Die Abteilung GV6Verk
Ubernimmt somit die Mittelbewirtschaftung fiir ihre eigenen Agenden sowie fir die Abteilungen BauB,
BauNE bzw. Geoinformation und Liegenschaft.

5 Die SVD brauche aufgrund der Unsicherheiten, die Projektrealisierungen im Neubau innewohnen,
Flexibilitdt im Budgetvollzug. Zum Beispiel kénnen zeitlich schwer abschatzbare Verzégerungen durch
Einspriche in Behordenverfahren oder bei Grundeinlésen entstehen. Mit den bestehenden Bedeckungs-
regelungen werden infolgedessen Budget- bzw. Bedeckungsmittel zugunsten von Instandsetzungs-
projekten (TA 1/61140) umgebucht.

6 Da der Datenabzug am 21.1.2026 erfolgte, waren die Abschlussbuchungen (Ubertragungsmittel) fiir das
Jahr 2025 noch offen. Nach Angabe des Bewirtschafters GV6Verk lauten die beantragten Ubertragungs-
mittel auf 3,0 Mio. Euro (TA 1/61140) und auf 59,1 Mio. Euro (TA 1/61160), die sich aus Phase 2
,Verfiigungsrest” und den gesperrten Ubertragungsmitteln ergeben.

7 Einreichungstermin war Juni/Juli eines Jahres

8  AuBerdem waren insbesondere der Osterreichische Stabilitdtspakt 2012, der zwischen dem Bund, den
Landern und den Gemeinden vereinbart wurde und EU-Recht (v. a. der Europaischen Stabilitdts- und
Wachstumspakt) zu beachten. Diese Vorgaben konnen sich auf die Budgetvorgaben der FinD auswirken.
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obliegt, in seinem Ressort Prioritdten festzulegen. Abweichungen von den
Vorgaben sind innerhalb des Ressorts oder eines anderen Ressorts nach
dementsprechender Absprache zu bedecken. Derartige Umschichtungen sind der
FinD im Zuge der VA-Beantragung schriftlich mitzuteilen.

Die Ausgaben fiir den Prifungsgegenstand sind Teil der investiven Gebarung und
laut finanzwirtschaftlicher Gliederung® den sogenannten Pflichtauszahlungen
zugeordnet. Fir diesen Bereich galten — ausgenommen VA 20240 — zwischen
VA 2020 und VA 2025 maximale Steigerungsvorgaben von +1,6 Prozent bis
+2,75 Prozent. Beim VA 2026 galt u. a. fiir die investive Gebarung, dass maximal
die Hohe des VA 2025 budgetiert werden darf. Die bewirtschaftende Stelle gab an,
dass sie die Budgetantriage gemall den FinD-Vorgaben einbrachte. Budget-
gesprache auf politischer Ebene hatten zu einzelnen Budget-Erhéhungen
z. B. aufgrund des Schwerpunktprogramms ,,Impuls 26" gefiihrt.

Die insgesamt dem politischen Referat bzw. dem Bewirtschafter Abteilung
GVo6Verk zur Verfligung stehenden, genehmigten Budgetmittel werden jahrlich
auf der Abteilungsebene verteilt. Die Abteilung BauNE und der Bewirtschafter
Abteilung GV6Verk gaben an, dass das Budget fiir das Instandsetzungsprogramm
(IN-Programm) seit der LRH-Prifung 2021 einen hdheren Stellenwert erhalten
hatte.

In der nachstehenden Tabelle werden den Projektbudgets (VA-Werte) laut den
jahrlichen IN-Programmen die Jahressummen der gebuchten Rechnungen??
gegenilbergestellt, die im TA 1/61140 in den Jahren 2020 bis 2025 enthalten
sind®3:

9 Ziffer an der sechsten Stelle des Haushaltsansatzes
10 Fir den VA 2024 galt u. a. inflationsbedingt eine abweichende Regelung im Vergleich zu den Vorjahren.

11 Berichtspunkt 27 des Berichtes tGber die LRH-Initiativpriifung StraRenmeistereien, November 2021

12 Der LRH verwendete den Jahreserfolgs-Wert (Rechnungen und Erfolgsumbuchungen), da bei diesem Wert
der Zeitpunkt der Rechnungsbuchung die Zuordnung zum Geschaftsjahr bestimmt und daher eine
periodenmalige Vergleichbarkeit mit den Kostenabfragen und der Anlagenbuchhaltung gegeben war.
Im Gegensatz dazu bestimmt beim Finanzierungshaushalt (RE FH, Phase 5) der Zahlungszeitpunkt
(Ausgleichsdatum) die Periodenzuordnung.

13 Das IN-Programm enthilt auch Mauersanierungen und -neubauten sowie Felssicherungen.
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Tabelle 1: IN-Programme BauNE, Entwicklung Projekt-Jahresbudget- und
Rechnungs-Werte (TA 1/61140)

in Tausend Euro

BezeiChnung m

IN-Programme Budget 19.646  26.288  27.698 25.683 32.526 31.024
IN-Programme Rechnungen 19.688 26.384 27.806 25.696 32.309 30.794
Abweichung 42 96 108 13 -217 -230

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Daten der Abteilung BauNE und Systemabfragen

Das Ausgabenniveau des IN-Programmes stieg von 2020 bis 2021 um
6,7 Mio. Euro bzw. 34 Prozent, weil OO-Plan-Mittel von 8,8 Mio. Euro lber einen
finanziellen Ausgleich speziell flir Instandsetzungsprojekte bereitgestellt wurden.
In den zwei Folgejahren konnte dieses Niveau aufgrund der Budgetumbuchungen
anndhernd gehalten werden. Im Jahr 2024 stiegen die Ausgaben im Vergleich
zum Vorjahr erneut um 6,6 Mio. Euro bzw. 25,7 Prozent auf 32,3 Mio. Euro;
hauptsichlich deshalb, weil sich Vorhaben im StraBenneubau verzégerten.'4
Fiir das Jahr 2025 war ein Rickgang gegeniiber 2024 sowohl des Budgets
(-1,502 Mio. Euro) und dementsprechend auch des Rechnungsergebnisses
(-1,515 Mio. Euro) zu verzeichnen.

3.2.

Der LRH anerkennt, dass die SVD lber umfassende Budget-Dokumente verfiigt.
Er sieht auch das Bemiihen der gepriften Stellen positiv, dass das IN-Programm
im Vergleich zu friher eine bessere Position bei der Budgetverteilung erhielt
bzw. erhalten soll. Er kritisiert aber, dass die wesentlichen Ausgabenerhéhungen
nicht auf einer systematischen Steigerung der Instandsetzungsauszahlungen,
sondern auf zusitzlichen Mitteln aus dem OO-Plan (2021) sowie auf frei-
gewordenen Mitteln durch Projektverzégerungen im Neubau beruhen. Auf die
notwendigen Budgetmittel, die einen Substanzerhalt der LandesstralRen
gewahrleisten sollten, wird im Kapitel ,Zustandsentwicklung und Budget-
erfordernisse” ndher eingegangen.

Vermogensrechnung

4.1.

Das Land OO ist gemaR VRV 2015 seit 1.1.2020 (,,Eréffnungsbilanz”) verpflichtet,
eine Vermogensrechnung zu filihren. Diese ist Bestandteil des jahrlichen
Rechnungsabschlusses (RA). Die Vermodgensrechnung entspricht der Bilanz in der
Privatwirtschaft.

14 Damit sind nicht die OO-Plan-finanzierten Neubauprojekte gemeint, da sich diese in eigenen
Deckungsringen bzw. -gruppen befinden.
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Die bestehenden Strallen (Altbestand) sind Vermoégenswerte des Landes. Die
priifgegenstandlichen Stralleninstandsetzungen und -erneuerungen sind sachlich
als substanzverbessernde Mallnahmen einzuordnen. Laut den Erlduterungen zur
VRV 2015 liegen Herstellungskosten vor, wenn durch sie u. a. ein Vermoégenswert
Uber seinen Zustand hinaus erheblich verbessert wird.*> Ausgaben zur Substanz-
verbesserung sind daher aktivierungspflichtig.

Diese sogenannten nachtraglichen Herstellungskosten beinhalten sowohl Fremd-
leistungen durch Dritte als auch Eigenleistungen des Landes. Der Begriff der
Herstellungskosten wird laut VRV 2015 wie folgt definiert: Samtliche Kosten, die
dem jeweiligen Vermogenswert direkt zuordenbar sind. Nachstehende Grafik
zeigt schematisch die Zusammensetzung der aktivierten Kosten:

Abbildung 2: Zusammensetzung der aktivierten Kosten, schematische Darstellung

. Aktivierte
Fremd- Eigen-
. . Herstellungs-
leistungen leistungen
kosten

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis der VRV 2015

Die dargestellte Zusammensetzung der aktivierten Kosten (Fremdleistungen plus
Eigenleistungen) konnte der LRH exemplarisch anhand ausgewahlter Projekte mit
Systemabfragen nachvollziehen.'®

Der Prifungsgegenstand bildet sich in den nachfolgenden Sachanlagen-Positionen
des jahrlichen RA ab:

e ALl ,Grundstiicke, Grundstiickseinrichtungen und Infrastruktur”
e A8 ,Geleistete Anzahlungen fir Anlagen und Anlagen in Bau”

Die prifungsrelevanten Konten 0020 ,Strallenbauten” und 0602 ,Im Bau
befindliche StraBenbauten (durch Dritte)” weisen die Codes 1021 und 1028 auf.
Der Anlagenspiegel, der laut § 37 VRV 2015 dem RA beizulegen ist'’, gibt die

15 Erlduterungen zur Novelle der VRV 2015 (BGBI. Il Nr. 93/2023) zu § 19 (Ansatz- und Bewertungsregeln):
Herstellungskosten liegen vor, wenn durch sie ein Vermdgenswert geschaffen oder in seiner Substanz
wesentlich vermehrt, in seinem Wesen verdndert oder, von den Ublichen Modernisierungen abgesehen,
Uiber seinen Zustand hinaus erheblich verbessert wird, ferner, wenn die Nutzungsdauer wesentlich
verlangert wird.

16 Abfragen u. a. in der Anlagenbuchhaltung und im Kostenrechnungsmodul

17 Anlage 6g“
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Entwicklung der Buchwerte auf Ebene dieser Codes wieder. Die publizierten Werte
stellen hochaggregierte Werte dar. Um sich dem Prifungsgegenstand anzu-
nahern, zeigt die nachstehende Tabelle die Entwicklung der Buchwerte auf der
Ebene der Anlagenklasse:

Tabelle 2: Entwicklung der Buchwerte von Anlagenklassen, die Substanzverbesserungen beinhalten

in Tausend Euro

sostancs. | Avtagen. |  Aviagonklasse | nTwendewo |
konto Klasse e 01.01. | 31.12. | 3112, | 31.12. | 31.12. | 31.12
2020 2020 2021 2022 2023 2024

Befestigte Strallen

0020/999 V002001 und Plitze

972.611 920.390 844.975 810.423 774.791 744.166

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Abfragen in der Anlagenbuchhaltung

Die obige Tabelle beinhaltet auch Neubauprojekte ohne Erneuerungsanteil. Sie
dient daher dazu, GroRenordnungen darzustellen. Der jeweilige Buchwert
per 31.12. der Anlagenklasse ,Befestigte Stralen und Platze" sank von
920,4 Mio. Euro (31.12.2020) auf 744,2 Mio. Euro (31.12.2024). Als allgemeine
Nutzungsdauer fiir StralRen gelten 33 Jahre. Der Altbestand wurde 2020 mit einer
Restnutzungsdauer im System angelegt. Die Abschreibung der Anlagenklasse
,Befestigte StraBen und Platze" am Bestandskonto 0020 betrug fir 2020
77,1 Mio. Euro und stieg auf 79,6 Mio. Euro (2024). Substanzverbessernde
Malnahmen werden grundsatzlich zunachst als ,,Anlagen in Bau (AiB)" erfasst. Die
SVD verbucht diese Zugdnge auf separaten AiB-Anlagennummern unter dem
Konto 0602 ,Im Bau befindliche StraBenbauten (durch Dritte)". Nach Fertig-
stellung bucht sie die Kosten auf das Konto 0020 — wiederum auf separate
Anlagennummern — um. Die Abschreibungsdauer betragt fiir alle nachtraglichen
Herstellungskosten standardmaRig 33 Jahre.

4.2,

Der LRH weist darauf hin, dass die Erstbewertung des Straenvermoégens im
Rahmen seiner Initiativpriifung ,Erstellung der Eréffnungsbilanz des Landes 00“
bereits geprift wurde.'® Die Abteilung BauNE verfiigt Gber ein PMS, das fachlich
fundierte Auswertungen zum realen Strallenzustand bereitstellt und so eine
wesentlich prazisere Ermittlung des baulich notwendigen Erhaltungsaufwandes
ermoglicht. Aus diesem Grund nahm der LRH keine Ableitungen aus der Ver-
mogensrechnung vor, um zu klaren, inwieweit die bisher getatigten Ausgaben fir
den straBenbaulichen Substanzerhalt ausreichen (Kapitel ,Zustandsentwicklung
und Budgeterfordernisse”).

18 Bericht zur Initiativpriifung Erstellung der Eréffnungsbilanz des Landes 00, April 2021
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MITTELEINSATZ FUR DIE BAULICHE
STRASSENERHALTUNG

5.1.

Die durchgefiihrte Datenselektion auf Basis gebuchter Einzelposten ermoglicht es,
die Anteile der prifgegenstiandlichen Fremdleistungen'® (Ist-Kosten) an den
gesamten Haushaltsausgaben je TA darzustellen. Der LRH erhob im Rahmen der
Prifung auch die Ausgaben der Abteilung BauB fiir substanzverbessernde MafR-
nahmen. Ziel war, die GroRenordnung fur Briicken- und Tunnelinstandsetzungen
sowie -erneuerungen darzustellen, aber keine Detailprifung in diesem Bereich
durchzufiihren. Die grafisch dargestellten Anteile an den Gesamtsummen je TA
sind Anlage 2 zu entnehmen. Nachstehende Diagramme zeigen ausschlieRlich die
prifgegenstandlichen Datenreihen mit den gebuchten Rechnungen im Zeit-
raum 2020 bis 2025 fir die TA 1/61140 und 1/61160:

Abbildung 3: TA 1/61140, BauNE-Ausgaben fir Substanzverbesserungen

35
30
25
20

15 32,3 30,8

10 19,7

Millionen Euro

0 — — — — — —

2020 2021 2022 2023 2024 2025

M Instandsetzungsprojekte BauNE

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Einzelposten-Abfragen

19 Sie stellen fir das Land Sachkosten dar und entsprechen den Fremdleistungen laut Abbildung 2.
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Abbildung 4: TA 1/61160, BauNE-Ausgaben fiir Substanzverbesserungen
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W Instandsetzungsprojekte BauNE (betr. v. a. Grund-/Planungsk.)
B Erneuerungsprojekte BauNE (keine Aquivalent-Berechnung)

O Neubaulose BauNE mit Erneuerung (Aquivalent-Werte)

Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Einzelposten-Abfragen

Die im TA 1/61140 verbuchten Ausgaben fiur Instandsetzungsprojekte der
Abteilung BauNE stiegen im Zeitraum 2020 bis 2025 um 11,1 Mio. Euro
bzw. +56,4 Prozent auf 30,8 Mio. Euro im Jahr 2025. Die durchschnittlichen
Jahresausgaben betrugen 27,1 Mio. Euro.

Die Jahressummen des TA 1/61160 ,StraBen, Neu- und Umbau“ gliedern sich
in mehr Teile als beim TA 1/61140 ,Stralen, Erhaltung”. Dies deshalb, weil
v. a.sogenannte ,Neubaulose” der Abteilung BauNE mit groBerem oder
kleinerem Erneuerungsanteil in differenzierter Weise dargestellt sind. Dieser von
der Abteilung BauNE errechnete Erneuerungsanteil (Aquivalent-Wert?°) ent-
spricht geschatzten Ausgaben (ohne Briicken). Betrug dieser Wert im Verhaltnis
zu den gesamten Neubau-Sachkosten (ohne Briicken) weniger als 90 Prozent?!,
dann erfolgte eine Aufgliederung in den priifgegenstiandlichen Aquivalent-Wert
und in den nicht prifgegenstindlichen Neubau-Anteil. Entsprachen die
errechneten Aquivalent-Werte beinahe den tatsichlichen Projektausgaben, zog
der LRH die tatsdchlichen Werte heran.?? Diese Projekte bezeichnete der LRH als
,Erneuerungsprojekte BauNE”. Dabei handelt es sich neben mehreren Bestands-
ausbauten um sechs Sicherheitsausbauten von Landesstralen, die in einer

20 (Jberwiegend mit der Formel ,Fliche Altbestand mal Einheitspreis”, in wenigen Fillen mit der Formel
,Lange mal Standardbreite 7m mal Einheitspreis” ermittelt; der verwendete Einheitspreis betragt aktuell
110 Euro/m2.

21 Die von der Abteilung BauNE ermittelten Anteile bewegten sich zwischen 11 Prozent und 82 Prozent.

22 Die von der Abteilung BauNE ermittelten Anteile bewegten sich zwischen 95 Prozent und 100 Prozent.

Wir leisten unseren Beitrag, damit auch nachfolgende Generationen in 00 gut leben kénnen. 13 | L‘ ‘ @T]



LandesstralRenerhaltung April 2026

sogenannten ,,Umbauoffensive” 2024 aufgrund von Projektverzdogerungen bei
Neubau-Projekten durchgefiihrt werden konnten.

Die priifgegenstindlichen Projektausgaben® bzw. Aquivalent-Werte im
TA 1/61160 betrugen 2020 2,5 Mio. Euro und 2024 14,1 Mio. Euro, somit mehr als
das Finffache von 2020. Im Jahr 2025 sank dieser Wert auf 6,8 Mio. Euro.
Durchschnittlich betrugen die Ausgaben fiir die Jahre 2020 bis 2025 7,2 Mio. Euro.

In Summe gab das Land OO fiir die TA 1/61140 und TA 1/61160 in den Jahren 2020
bis 2025 durchschnittlich rd. 34,3 Mio. Euro aus.

5.2.

Der LRH stellt fest, dass die priifgegenstandlichen, tatsachlichen Ausgaben sowohl
fir Instandsetzungen — wie auch bereits in Tabelle 1 dargestellt — als auch fir
Erneuerungen im Betrachtungszeitraum gesamthaft betrachtet gestiegen sind.
Problematisch sieht der LRH jedoch das Absinken dieser Ausgaben in beiden TA im
Jahr 2025 gegenlber dem Jahr 2024.

6.1.

Die Abteilung BauNE gleicht seit mehreren Jahren strukturiert Haushalts-
management-Daten zwischen der Unternehmenssoftware und der spezifischen
SVD-Fachwendung zur Projektverwaltung ab. Seit Ende 2024 gibt es dazu einen
Uberblick (dhnlich einem Dashboard) z. B. zu gebundenen?* bzw. ungebundenen
Budgetmitteln und zur Anzahl der ,,Baulose in Arbeit” auf Ebene der Abteilung, der
sechs Strallenbezirke sowie des Einzelprojekts.

In Zusammenhang mit dem PMS erstellte die Abteilung BauNE Jahresberichte, die
neben der Zustandsentwicklung der 00. Landesstralen auch Budgetvarianten
darstellen.”®> Ab dem Jahresbericht 2023 wird von einem Budget-Soll-Wert
von 50 Mio. Euro fir Instandsetzungen und Bestandsausbauten ausgegangen, um
langfristig der Verschlechterung des gesamten 00. LandesstraBennetzes
entgegenzuwirken. Zuvor betrug dieser Soll-Wert 45 Mio. Euro.

Die Abteilung BauNE stellte den Budget-Soll-Werten zwar jeweils die Budget-Ist-
Werte?® der letzten zehn Jahre gegeniber, nicht aber die zugehérigen
tatsachlichen Ausgaben. Diese erhob der LRH ab 2020 in Abstimmung mit der
Abteilung BauNE. Fir die Jahre 2020 bis 2022 standen dafiir Projektlisten aus
einem Tabellenkalkulationsprogramm zur Verfligung. Seit 2023 verwendet die

23 Diese Ausgaben beinhalteten auch Grundstiicksangelegenheiten und Planungen von Instandsetzungs-
projekten. Die Abteilung BauNE verbucht diese Art von Ausgaben gesammelt im TA 1/61160, da sie
Uberwiegend bei Neubauprojekten anfallen.

24 Damit sind ergangene Auftrdge und Zahlungen an Dritte gemeint.

25 Laut dem zuletzt verfligbaren ,Jahresbericht 2024“ zeigen Budgetvarianten zwischen 20 Mio. Euro und
50 Mio. Euro, wie sich die Rlckstandsldangen je Budgetbetrag entwickeln wiirden.

2% Diese umfassten die Budget-Werte laut den jdhrlichen IN-Programmen und die ermittelten Aquivalente
aus Neubaulosen mit Erneuerungsanteil.
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Abteilung BauNE zur Projektverwaltung eine Datenbank innerhalb der
spezifischen SVD-Fachanwendung. Folgende Griinde fiihrten zu Schwierigkeiten,
einen vollstandigen und korrekten Ist-Kosten-Stand zu erhalten:

e Beispielsweise waren in der Zeit vor der Datenbank einzelne Kostentrager-
Nummern mehrfach mit verschiedenen Projektbezeichnungen?’ oder zwei
verschiedene Kostentrager-Nummern mit derselben Projektbezeichnung
verwendet worden.

e Teilweise waren Projekte unzutreffend als Instandsetzungsprojekt gefiihrt
oder es fehlten im Vergleich zur Haushaltsabfrage einzelne Projekte.

e Die Kostentrager-Nummern und weitere Details im Zusammenhang mit den
Erneuerungsprojekten bzw. Neubaulosen mit Erneuerungsanteil reichte die
Abteilung BauNE erst im weiteren Prufungsverlauf nach.

6.2.

Der LRH anerkennt, dass die Abteilung BauNE Uber ein professionelles Reporting
auf Projekt-Ebene verflgt. Er kritisiert allerdings, dass die Abteilung BauNE den
Soll-Budget-Werten bislang — neben den Aquivalenten — ausschlieBlich Ist-Budget-
Werte gegeniiberstellte. Positiv beurteilt der LRH die Umstellung auf eine
datenbankunterstiitzte Projektverwaltung; dies tragt wesentlich zur konsistenten
Datenhaltung bei.

Aus Transparenzgriinden sind kiinftig von der SVD die tatsdchlichen Ausgaben
fir die bauliche StraRenerhaltung (Instandsetzung und Erneuerung) in
standardisierter Form jahrlich festzustellen. Diese Erhebung sollte methodisch auf
Einzelposten-Basis einfach und schnell sowohl basierend auf BauNE- als auch
auf BauB-Daten moglich sein. Die Abteilung BauNE sollte aus methodischen
Grinden fiir den Soll-Ist-Vergleich kiinftig die tatsdachlichen Ausgaben als Ist-GroRRe
anstatt der Budget-Werte heranziehen. In die Ist-GrolRe waren die berechneten
Erhaltungsaquivalente, wie bisher praktiziert, einzubeziehen. Bereits im Zuge der
Priifung wurden der BauNE-Stabstelle fiir Projektcontrolling auf Anregung des LRH
die noétigen System-Zugangsrechte fiir Haushaltsabfragen eingerdumt.?® Diese
dienen der Stabstelle fir Abfragen zu Vergleichs- und Analysezwecken.

27 Dies hing zum Teil mit der 2022 neu eingefiihrten Benennungskonvention zusammen.

28 Bisher gab es dafiir nur einen Zugang fur den Bewirtschafter Abteilung GV6Verk. Der Zugang zu
Kostenabfragen war bei der Stabstelle bereits vorher vorhanden.
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VISUELLE UND MESSTECHNISCHE
ZUSTANDSERFASSUNG

7.1.

Die 00. LandesstralRen werden laufend durch den Streckendienst der StralRen-
meistereien des jeweiligen Straflenbezirks visuell kontrolliert. Diese Kontrollen
und die in mehrjahrigen Intervallen durchgefiihrten messtechnischen Zustands-
erfassungen der StraBenabschnitte dienen der Uberwachung des baulichen
Zustandes des Landesstrallennetzes. Auf Basis dieses Wissens werden Erhaltungs-
strategien und -malRnahmen erarbeitet.

Die messtechnische Zustandserfassung der LandesstralRen erfolgt mittels eines
Spezialmessfahrzeuges (,RoadSTAR”) des Austrian Institute of Technology (AIT).
Mit Hilfe dieses Messfahrzeuges werden die ZustandsgréRen?® folgender
Zustandsmerkmale erfasst:

e Griffigkeit

e Querebenheit (Spurrinnentiefe und theoretische Wasserfilmtiefe)
e Langsebenheit

e Oberflachentextur

e Visuelle Zustandserfassung (Risse, Oberflachenschaden)

Weiters erfolgt eine videotechnische Erfassung des Strallenraums mittels hoch-
auflosender Stereobildkameras. Diese ermoglicht beispielsweise die Bestimmung
von Koordinaten und wahren Lingen (z.B. Durchfahrtshéhen, Fahrstreifen-
breiten).

Auf Grundlage der gemessenen Zustandsgrofen werden mittels PMS-Software je
StraBenabschnitt Zustandswerte berechnet, die eine Einteilung in Zustands-
klassen3® ermdglichen.

7.2.

Die visuelle und messtechnische Zustandserfassung der Landesstraflen ist
grundsatzlich zweckmaRBig organisiert. Es wird dadurch das notwendige Wissen
Uber den StraBenzustand fiir die fachliche Erarbeitung von Erhaltungsstrategien
und -maRnahmen sichergestellt.

8.1.

Die erste Messkampagne mit dem ,,RoadSTAR” dauerte von 2005 bis 2007, die
Zweite von 2011 bis 2015, die Dritte von 2016 bis 2020 und die Vierte von 2021

29 Tatsachliche MessgroBen (z. B. Spurrinnentiefe in mm)

30 Schulnotensystem 1 bis 5 (1 = sehr guter Zustand, 5 = sehr schlechter Zustand)
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bis 2025. In den beiden letzten Messkampagnen wurde das gesamte Landes-
straBennetz in jeweils flinf Jahren befahren. Dabei wurden zunachst im ersten Jahr
alle Landesstrallen B gemessen und in den folgenden vier Jahren die Landes-
straBen L (pro Jahr ca. 25 Prozent des gesamten LandesstraBen L-Netzes in einem
regionalen Messbereich). Die Gesamtkosten fiir die mess- und videotechnische
Zustandserfassung betrugen beispielsweise fir das Jahr 2025 rd. 234.300 Euro
(inkl. Rabatt und USt). Der regionale Messbereich umfasste dabei das ,Landes-
straBennetz L Nord/West” (Messlange 1.120,2 km, Zeitraum April bis Juli 2025).

8.2.

Der LRH sieht die zuletzt gewahlte Art der Durchfiihrung dieser Messkampagnen
im Wesentlichen fiir geeignet an. Er regt jedoch an, das Intervall je Messkampagne
ab 2026 um ein Jahr auf vier Jahre zu verkiirzen, dabei die bisherigen
vier regionalen Messbereiche im LandesstraBen L-Netz beizubehalten und in der
jeweiligen Messregion die LandesstraBen B in die jahrliche Befahrung zu
integrieren. Dadurch wiirden bei etwas hoheren Kosten die Aktualitat der Mess-
daten steigen und die Verzerrungen in den softwaregestiitzten PMS-Aus-
wertungen der StraRenzustinde in Relation zu den tatsdchlich gemessen
Zustanden, insbesondere im Bereich der Landesstraflen B, sinken. Eine Moglich-
keit ware auch, das bestehende Flinfjahresintervall beizubehalten und in neu
definierten jahrlichen Messregionen alle LandesstraBen B und L zu befahren.

In Anbetracht des jahrlichen Umfanges und des Auftragsvolumens fiir die gesamte
mehrjahrige Messkampagne bzw. der seit Beginn der ersten Messkampagne im
Jahr 2005 fachlich und regional angesammelten Messroutine beim Auftrag-
nehmer AIT (Anbieter mit Alleinstellung in Osterreich fiir derartige Tatigkeiten)
hélt es der LRH fiir gerechtfertigt, bei der Vergabe der fiinften Messkampagne eine
angemessene Erhohung des bisherigen Rabattes zu verhandeln. So kdnnten die
etwas hoheren Kosten, fiir das auf vier Jahre verkiirzte Intervall je Messkampagne,
weitgehend kompensiert bzw. bei Beibehaltung des fiinfjdhrigen Messintervalls
die Kosten sogar gesenkt werden.

PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM (PMS)

9.1.

Das beim Land OO seit 2005 eingesetzte und seit damals laufend weiter-
entwickelte PMS ist ein Instrumentarium, das auf der Grundlage von erhobenen
bzw. mittels Messfahrzeug gemessenen Daten sowie Informationen (z. B. Straflen-
aufbaudaten, Zustandsdaten, Verkehrsdaten) fiir jeden untersuchten Oberbau-
abschnitt eine Erhaltungsstrategie vorschlagt. Dabei wird eine spezielle Software
eingesetzt. Der Nutzen und die erzielte Wirksamkeit der eingesetzten Mittel
und umgesetzten StraRenbau-Erhaltungsmalnahmen wird in einem jahrlichen
Pavement-Management-Bericht (PM-Bericht) aufgezeigt. Es werden darin die
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Auswertungen der definierten Indikatoren (z. B. Griffigkeit, Spurrinnen, Langs-
ebenheit, Risse sowie daraus abgeleitete Gebrauchs- und Substanzwerte) und die
Erreichung der festgelegten Ziele (Kapitel , Erhaltungsziele”) bzw. deren Trends
(bei den gegebenen Rahmenbedingungen zu erwartende Verschlechterungen
oder Verbesserungen) dargelegt.

Grundlage fur den PM-Jahresbericht sind generell alle Daten und Informationen,
die jeweils bis Dezember in die Datenbank eingegeben wurden. Die Kennwerte
Griffigkeit, Spurrinnen, Langsebenheit, Oberflaichenschaden und Risse werden
durch genormte Verfahren bei der Befahrung mit dem Messfahrzeug ,,RoadSTAR”
erfasst (derzeit jahrliche Befahrung von ca. 20 Prozent des gesamten Landes-
strallennetzes).

9.2.

Den Einsatz eines PMS zur Unterstlitzung bei der strategischen Ausrichtung der
LandesstraBenerhaltung und der konkreten Planung von ErhaltungsmaRnahmen
bewertet der LRH positiv. Es sollte weiterhin darauf geachtet werden, das PMS
softwaretechnisch sowie mit den erforderlichen Daten und Informationen am
aktuellen Stand zu halten bzw. gegebenenfalls zweckmaRig weiterzuentwickeln.

ERHALTUNGSZIELE

10.1.

Im Jahr 2016 wurden von der Abteilung BauNE strategische Ziele fiur das
00. LandesstraBennetz unter Einsatz des PMS festgelegt. Im Jahr 2021 wurde die
Zielerreichung evaluiert. Ergebnis waren die aktuell geltenden ,,Strategischen Ziele
flr das 06. Landesstrallennetz 2022 bis 2027".

Abbildung 5: Uberblick zu den strategischen Erhaltungszielen

Kundenziele technische Ziele

Verkehrs- Fahrkomfort Netz- Substanz Substanz
ahrkomfo
sicherheit verfiigbarkeit Deckschicht Tragfahigkeit

Strategische Ebene
Grundsatzentscheidung

Quelle: Abteilung BauNE

Die Grenzwerte der jeweils flir die StraRennetzbereiche, Straflenkategorien
und Zustandsklassen definierten Kundenziele (Gebrauchswerte) bzw. technischen
Ziele (Substanzwerte) wurden unter der Pramisse festgelegt, dass der bestehende
StralRenzustand erhalten oder verbessert werden soll. Entsprechend den
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strategischen Zielen war eine Unterscheidung zwischen hdherrangigen und
niederrangigen Landesstral’en vorzunehmen.

Die Kundenziele (Gebrauchstauglichkeit) werden im PMS durch den ,Gebrauchs-
wert Verkehrssicherheit” (berechnet aus den Kennwerten Griffigkeit und
Spurrinnen) und den ,Gebrauchswert Fahrkomfort” (berechnet aus den Kenn-
werten Langsebenheit und Oberflichenschdaden) bewertet. Die ,Netzverfligbar-
keit” wurde qualitativ beschrieben (z. B. ,Baustellenabschnitte zusammenfassen®,
,keine Baustellen auf Umleitungsstrecken®).

Die technischen Ziele (Strafensubstanz) beinhalten den ,Substanzwert Decke”
(berechnet aus den Kennwerten Spurrinnen, Langsebenheit, Oberflachenschaden,
Risse und dem Alter der Deckschicht) und den ,Substanzwert theoretische
Tragfahigkeit” (berechnet aus der vorhandenen Materialart, der Schichtdicke,
dem Alter der Schicht und den Lastwechseln des Schwerverkehrs).

Zusatzlich erfolgt eine Kategorisierung des LandesstraRennetzes und damit der
Oberbauabschnitte in die sogenannte ,Functional Road Class (FRC)“. Dem
LandesstraBennetz werden folgende FRC-Werte zugeordnet:

e 1-StralRen des transregionalen Netzes (,,hochrangige LandesstraRen®)
e 2 —StralRen des zentralortlichen Netzes (,,hochrangige LandesstraRen*)
e 3 -—StralRen des regionalen Netzes (,,niederrangige Landesstrallen”)

e 4 -Stralen, die als Gemeindeverbindungen dienen (,niederrangige Landes-
strallen”)

Die Bewertung der einzelnen Landesstralenabschnitte (Oberbauabschnitte)
erfolgt nach dem Schulnotenprinzip:

e 1 (Zustandsklasse sehr gut), Zustandswert 1,0 - 1,5, Farbzuordnung dunkelgriin
e 2 (gut), 1,5 bis 2,5; hellgriin

e 3 (mittel), 2,5 bis 3,5; gelb

e 4 (schlecht), 3,5 bis 4,5; orange

e 5 (sehr schlecht), 4,5 bis 5; rot

In dieser Art und Weise werden samtliche Oberbauabschnitte (definiert als Ab-
schnitte mit gleichbleibendem Oberbau) bewertet. Die dazugehdérenden Zielwerte
wurden jeweils als Prozentsatz am gesamten Landesstrallennetz der niedrigen
bzw. hohen Kategorie festgelegt.3! Insgesamt wurden so 24 Zielvorgaben mit
Prozentwerten festgelegt.

31 Beispielsweise fur den ,,Gebrauchswert Verkehrssicherheit” in Summe vier Zielvorgaben: Fir FRC 142 in
Zustandsklasse 4+5 maximal 1 Prozent und in Zustandsklasse 1+2 mindestens 80 Prozent; fiir FRC 3+4 in
Zustandsklasse 4+5 maximal 3 Prozent und in Zustandsklasse 1+2 mindestens 66 Prozent.
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10.2.

Der LRH bewertet die festgelegten Erhaltungsziele bzw. Zielvorgaben als geeignet,
die mehrjahrige Entwicklung des Zustandes des Landesstralennetzes an der
Zielerreichung zu messen, die relevanten Erhaltungsdefizite in den Fokus zu
ricken und daraus strategische Schliisse fir sachlich begriindbare Erhaltungs-
erfordernisse abzuleiten. Zur konkreten Zielerreichung wird im nachsten Kapitel
eingegangen.

ZUSTANDSENTWICKLUNG UND
BUDGETERFORDERNISSE

11.1.

Fiir das Jahr 2024 wurden von der Abteilung BauNE im PMS 5.966 km Landes-
straBen, unterteilt in 11.706 Oberbauabschnitte, analysiert. Davon entfielen
1.362 km (ca. 23 Prozent) auf das hochrangige (weitgehend die LandesstralRen B)
und 4.604 km (ca. 77 Prozent) auf das niederrangige LandesstraRennetz.

Im hochrangigen Netz befanden sich fir den Gebrauch (Kundenziele)
rd. zwei Prozent oder 28 km in den Zustandsklassen 4 und 5. Diese Zustands-
klassen stellen in Summe die sogenannten ,Backlog- bzw. Rickstandslangen” dar;
dies sind Oberbauabschnitte, bei denen kurz- bis mittelfristig bauliche
Erhaltungsmallnahmen umgesetzt werden miissen. Im niederrangigen Netz waren
fiir den Gebrauch rd. sechs Prozent oder 255 km in den Zustandsklassen 4 und 5.
Die Zielwerte (flinf bzw. zehn Prozent) wurden bei beiden StralRenkategorien im
positiven Sinn unterschritten.

Im Zusammenhang mit der Substanz (technische Ziele) befanden sich im hoch-
rangigen Netz rd. 36 Prozent oder 500 km in den Zustandsklassen4 und 5.
Im niederrangigen Netz lagen rd. 32 Prozent oder 1.480 km in den Zustands-
klassen 4 und 5. Die Zielwerte (zehn bzw. 25 Prozent) wurden bei beiden StralRen-
kategorien im negativen Sinn Uberschritten, im hochrangigen Stralennetz um
26 Prozentpunkte.

Die aktuell vorliegende Analyse des Landesstralennetzes fir das Jahr 2024
(PM-Jahresbericht 2024) zeigt, dass die Kundenziele (Gebrauchstauglichkeit)
grundsatzlich erfillt werden. Nicht erfillt werden gesamthaft betrachtet die
technischen Ziele in Bezug auf die Substanz des LandesstraRennetzes. Die
Analysen der letzten Jahre zeigen aulerdem, dass sich die Zustandswerte
tendenziell verschlechtern.

11.2.

Der LRH halt fest, dass mit den konkret umgesetzten ErhaltungsmalRnahmen der
letzten Jahre zwar die Gebrauchstauglichkeit des LandesstraRennetzes im zweck-
maRigen AusmaR sichergestellt werden konnte, der Zustand der StraRensubstanz

Wir leisten unseren Beitrag, damit auch nachfolgende Generationen in 00 gut leben kénnen. 20 | L‘ ‘ @T]



LandesstralRenerhaltung April 2026

jedoch gesamthaft betrachtet nicht den definierten Zielen entspricht. Die
Zustandsentwicklung der letzten Jahre lasst darauf schliefen, dass die jahrlich
budgetierten bzw. eingesetzten Finanzmittel nicht flr einen nachhaltigen
Substanzerhalt der LandesstraRen ausreichen.

Dieses Defizit hat der LRH bereits in seiner Initiativprifung ,Erhaltungsmanage-
ment LandesstraBen” (LRH-100000-14/5-2015-LI) im Jahr 2015 bemangelt. Die
damals auf Vorschlag des LRH vom 06. Landtag beschlossene Empfehlung, die
entsprechenden Budgetmittel fiir die erforderlichen substanzverbessernden
Malnahmen zur Verfligung zu stellen, wurde nicht bzw. nur unzureichend
umgesetzt. Die von der SVD im Jahr 2016, im Rahmen der LRH-Folgepriifung
(LRH-100000-14/10-2016-Ll) zu dieser Empfehlung in Aussicht gestellten
jahrlichen budgetaren Umschichtungen vom Strallenneubau zur Strallen-
erhaltung, wurden offensichtlich nicht im erforderlichen Umfang durchgefiihrt.

12.1.

Im PM-Jahresbericht 2024 sind die tatsachlichen Zustandsentwicklungen
gemal den PMS-Auswertungen fiir die Jahre 2016 bis 2024 dargestellt. Weiters
wurden im PMS fiir sechs Budgetvarianten (jahrlicher Finanzmitteleinsatz von
20 bis 50 Mio. Euro) die Zustandsentwicklungen fur die Jahre 2025 bis 2033
prognostiziert. In diesen mehrjahrigen Budgetszenarien sind ,,alle geplanten Aus-
gaben fiir InstandsetzungsmalRnahmen und Bestandsausbauten” enthalten. Auf-
bauend auf diesen Grundannahmen wurden diese PMS-Analysen durchgefiihrt.

Die PMS-Analysen fir die jeweiligen Budgetszenarien zeigen, wie sich die
Gebrauchs- und Substanzwerte theoretisch entwickeln, wenn die entsprechenden
PMS-Erhaltungsstrategien fir die jeweiligen Analyseabschnitte umgesetzt
werden. Die folgende Abbildung ist ein beispielhafter Auszug aus dem PM-
Jahresbericht 2024. Sie stellt fiir die sechs Budgetszenarien die Entwicklung der
Rickstandslangen fir die Substanz des gesamten LandesstraBennetzes in den
Jahren 2025 bis 2033 dar. Die Riickstandsldngen von 2016 bis 2024 sind vom PMS
auf Basis der gemessenen Daten errechnet.

Abbildung 6: Landesstrallensubstanz, Riickstandslangenentwicklung
(ab 2025 fiir sechs Budgetszenarien prognostiziert)
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Quelle: Abteilung BauNE, PM-Jahresbericht 2024
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Die Abteilung BauNE ging im PM-Jahresbericht 2024 davon aus, dass ein Budget
yvon rund 50 Mio. Euro jahrlich notwendig” ware, um ,das ganze ober-
Osterreichische StraRennetz entsprechend den strategischen Zielen” zu erhalten
(,Soll-Budget” It. PMS). Bei genauerer Betrachtung ist festzuhalten, dass dies vor
allem fir das hochrangige LandesstralRennetz gilt, um dort eine mehrjahrige
Entwicklung hin zur Einhaltung der strategischen Ziele fiir die Substanz zu
ermoglichen. Flr das niederrangige Netz waren gemall den bisherigen PMS-
Analysen weitere jahrliche Finanzmittel nétig. Auf Anregung des LRH fiihrte die
Abteilung BauNE dahingehend vertiefte PMS-Analysen durch. Diese zeigten, dass
rd. 60 Mio. Euro fir beide StraBenkategorien notwendig wadren, um mittelfristig
die LandesstraBensubstanz zielorientiert zu erhalten. Daraus ergibt sich ein
sachlich begriindeter jahrlicher Finanzmittelbedarf von rd. 60 Mio. Euro fiir die
bauliche StralRenerhaltung bzw. die substanzverbessernden Erhaltungsmal-
nahmen.

Im PM-Jahresbericht 2024 wird folgendes festgehalten: ,Um das gesamte Landes-
straBennetz in einer gleichbleibenden Qualitdt zu erhalten, ist insbesondere
langfristig ein ausreichendes Budget erforderlich.

Zusammengefasst kann anhand der Datengrundlage und Prognose klar gesagt
werden, dass mit einem unterdimensionierten Budget das 6.000 km lange Landes-
straBennetz nicht ohne Einschrankungen” dauerhaft betrieben werden kann.

Die Auswertungen der baulichen StralRenerhaltungsausgaben der Abteilung
BauNE in den letzten Jahren zeigen folgendes Bild:

Abbildung 7: Vergleich Budget-Soll-Werte mit Ausgaben fur Substanzverbesserungen
der Abteilung BauNE (2020 bis 2025)
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Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Systemabfragen und Angaben der Abteilung BauNE
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Die baulichen StraBenerhaltungsausgaben der Abteilung BauNE unterschreiten
seit 2020 jedes Jahr die bisher erforderlichen Soll-Werte laut PMS —teilweise sogar
deutlich. Dies gilt auch fiir die nicht in der obigen Abbildung dargestellten Jahre
davor.

12.2.

Der LRH kritisiert die Uber viele Jahre zu geringe finanzielle Dotierung fir
MaBnahmen zur baulichen LandesstraBenerhaltung. Dieses Defizit flhrte zu
einem jahrlichen Anstieg der Riickstandslangen im Bereich der Strafensubstanz.
Um eine dringend erforderliche Trendumkehr sicherzustellen bzw. eine nach-
haltige Reduktion der Riickstandslangen zu erzielen und so die Einhaltung der
sachlich begriindeten Zielwerte fiir die StraRensubstanz mittelfristig zu gewahr-
leisten, ist gemalR PMS Uber viele Jahre (mindestens zehn Jahre) ein bauliches
StraRenerhaltungsbudget von rd. 60 Mio. Euro jahrlich (Stand Dezember 2025, in
den Folgejahren zuziglich Wertsicherung gemaR ,Baukostenindex fir den
StraRenbau” der Statistik Austria) notwendig.

In Kenntnis der aktuellen budgetiren Lage des Landes OO sind diese
zusatzlich erforderlichen Mittel fir die bauliche LandesstraRenerhaltung
kaum aus dem Landeshaushalt realisierbar. Der LRH empfiehlt daher, die in
der Strallenerhaltung erforderlichen Mittel durch Umschichtungen aus dem
StraBenneubau sicherzustellen. Die erforderlichen Mittel-Umschichtungen
miussten durch eine zweckmallige Verschiebung einzelner Projekte bzw.
zeitliche Streckung des LandesstraBen-Neubauprogrammes erzielt werden. Diese
Empfehlung entspricht auch den LRH-Empfehlungen aus den Jahren 2011,
2015 und 2021, die jeweils vom Landtag zur Umsetzung beschlossen, aber nur
dullerst unzureichend in den Folgejahren realisiert wurden (,Initiativprifung
StraRenbau” LRH-100060/6-2011-LI, , Initiativprifung Erhaltungsmanagement
Landesstralen” LRH-100000-14/5-2015-LI, , Initiativprifung StraBenmeistereien”
LRH-100000-59/7-2021-Ll).

12.3.
Die SVD nimmt dazu wie folgt Stellung:

»Zundchst bedanken wir uns flir die Schlussbesprechung vom 25.02.2026 und die
Modglichkeit, dort Anmerkungen zum vorléufigen Ergebnis zu machen. Ergédnzend
dazu erstatten zu Punkt 12.2 eine fachliche Stellungnahme.

Der LRH stellt in seinem Bericht fest, dass in den letzten fiinf Jahren im Schnitt
jéhrlich rd. 34,3 Mio. Euro fiir die Instandsetzung aufgewendet wurden.

Die (Beschluss-)Empfehlung des LRH lautet, das Land OO solle ab sofort
liber mindestens zehn Jahre ein bauliches Strafsenerhaltungsbudget von
rd. 60 Mio. Euro jéhrlich zuziiglich Wertsicherung vorsehen.
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Die Umsetzung dieser Empfehlung hdtte, bezogen auf den genannten
Durchschnitt, eine Umschichtung von Mitteln aus dem Bereich Neubau in die
bauliche Erhaltung in der Héhe von rd. 25,7 Mio. Euro p.a. zur Folge.

Unterstellt man die Anderungen des Baukostenindex der letzten Jahre, so ist von
einer durchschnittlichen Steigerung von rd. 2,4 % p.a. auszugehen (aktuelle
Entwicklungen bleiben dabei ausgeklammert). Vor diesem Hintergrund entwickelt
sich die vom LRH empfohlene Summe fiir das jdhrliche bauliche Strafsenerhaltungs-
budget deutlich von zu Beginn 60 Mio. Euro im Jahr 2026 auf rd. 76,1 Mio. Euro im
Jahr 2036 (was auch die notwendige Umschichtung erhéhen wiirde).

Aus budgetdrer Sicht ist einschrdnkend anzumerken, dass grofie Teile des
vorhandenen (und potenziell umschichtbaren) Neubaubudgets in den ndchsten
Jahren gebunden sind. Bei angenommenen rd. 58 Mio. Euro Neubau (auf Basis des
VA2026) sind als , fixer Abgang“ zu beriicksichtigen:

e Die laufenden Zahlungen an die ASFINAG fiir die A26 betragen in den Jahren
2029 - 2031 durchschnittlich 13 Mio. p.a.

e Die Pauschalen (zB fiir notwendige Planungen und Grundeinlésen) sind mit
jéhrlich 8,5 Mio. anzusetzen.

e Die Aufwendungen fiir Radhauptrouten etc. betragen durchschnittlich
rd. 2 Mio. und sind schwer zu kiirzen.

e Beim Digitalfunk fiir BOS ist die SVD fiir den Betrieb zustéindig. Bereits im BOS-
Abschlussbericht wurde auf die deutlichen Jahresspriinge aufgrund der
Lebensdauer der USV-Batterien und dem Beginn des ersten Austausches
hingewiesen. Im Budget wird dies durch die FinD aber im Einbringungserlass
nicht beriicksichtigt. Aus diesem Grund muss die bereits aktuell auftretende
Differenz regelmdflig aus dem Neubaubudget der SVD aufgebracht werden. In
den Jahren 2026 bis 2029 sind dies in Summe voraussichtlich rd. 2,5 Mio. Euro.

e Kalkulatorisch zu beriicksichtigen ist auch die notwendige jdhrliche Stiitzung
des LKW- und Gerdtefuhrparks der Betriebswerkstétte (iber finanzielle
Ausgleiche iHv. durchschnittlich rd. 3,7 Mio. Euro. Diese Stiitzung ist
erforderlich, um den Fuhrpark annéhernd modern zu halten, da die Reparatur-
kosten trotz dieser Erneuerung aufgrund der Uberalterung des gesamten Fuhr-
und Gerdteparks sténdig steigen (was eigentlich einen notwendigen deutlichen
Zuschuss zur Neuanschaffung indiziert).

Wesentlich fiir die weitere Betrachtung ist weiters, dass ein Teil des Neubau-
budgets bekanntlich iiber den ,,00-Plan*“ abgewickelt wird. Dieser ist fiir die noch
umzusetzenden Grof3projekte (Donaubriicken Mauthausen und Umfahrung Haid)
aus aktueller Sicht finanziell unterdeckt.
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Sollte keine Erhéhung der Sondermittel fiir den OO-Plan méglich sein, ist bei
Umsetzung der genannten Projekte die Differenz aus dem Neubaubudget
abzudecken. Bereits um diese Bedeckung abzubilden, miissten aus aktueller Sicht
ab dem Jahr 2029 — noch ohne Beriicksichtigung der empfohlenen Umschichtung
von Mitteln vom Neubau in die bauliche Erhaltung — die gréfSeren Baulose
vierspuriger Ausbau Marchtrenk, Westspange Steyr und Anbindung Kristein
zeitlich verschoben werden.

Selbst bei einer Erhéhung der Sondermittel fiir den OO-Plan ist die empfohlene
Umschichtung kaum durch eine Verschiebung der vorhin genannten Baulose
mdglich. Ein Stopp fiir Projekte, die unmittelbar vor dem Baubeginn stehen (zB die
Umfahrung Mattighofen — Munderfing) ist aus wirtschaftlichen Griinden jedenfalls
nicht darstellbar.

Im Betrachtungszeitraum der Mittelfristplanung bis 2031 wird die empfohlene
Héhe des Instandsetzungsbudgets selbst bei Verschiebung der o.a. Baulose nur
einmal ganz knapp erreicht, und zwar im Jahr 2029 mit einer theoretisch méglichen
Umschichtung iHv. 30,2 Mio. Euro. Die max. Umschichtung in diesem Zeitraum
iHv. 32 Mio. Euro im Jahr 2031 reicht hingegen aufgrund der wertgesicherten
60 Mio. Euro wieder nicht aus, um den vom LRH festgestellten Fehlbetrag in
diesem Jahr auszugleichen.

Diese Daten kénnen sich mit Fortschreiben der Mittelfristplanung fiir einzelne
Jahre noch dndern, die Grundaussage ist aus fachlicher Sicht der SVD allerdings
belastbar.”

12.4.

Der LRH anerkennt die in der Stellungnahme der SVD aufgezeigten heraus-
fordernden finanziellen Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Empfehlung. Er
ist jedoch (iberzeugt, dass bei konsequenter Ausschopfung aller budgetarer
Moglichkeiten im Bereich der SVD — eben auch unter Beriicksichtigung
unpopuldrer MaRnahmen wie Verschiebungen oder zeitliche Streckungen
einzelner Neubauvorhaben —die fachlich ermittelten und als unbedingt notwendig
erkannten Finanzmittel zur nachhaltigen Sicherstellung der Landesstral3en-
substanz bereitgestellt sowie zielorientiert eingesetzt werden kdnnen. Die
Umsetzung von kostenintensiven Neubauvorhaben unter finanzieller Vernach-
lassigung der Erhaltung der Bestandssubstanz ist aus Sicht des LRH abzulehnen.
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ZUSAMMENFASSUNG DER EMPFEHLUNGEN

13.1.

Nachstehend fasst der LRH die Empfehlungen an die gepriifte Stelle zusammen:

13.2.

a)

b)

d)

Aus Transparenzgriinden sind kiinftig von der SVD die tatsdchlichen Ausgaben
fir die bauliche StraRenerhaltung (Instandsetzung und Erneuerung) in
standardisierter Form jahrlich festzustellen. Diese Erhebung sollte methodisch
auf Einzelposten-Basis einfach und schnell sowohl basierend auf BauNE-
als auch auf BauB-Daten moglich sein. Die Abteilung BauNE sollte aus
methodischen Griinden fiir den Soll-Ist-Vergleich kiinftig die tatsachlichen
Ausgaben als Ist-Gro3e anstatt der Budget-Werte heranziehen. In die Ist-GroRe
wadren die berechneten Erhaltungsdquivalente, wie bisher praktiziert,
einzubeziehen. (Berichtspunkt 6)

Das Intervall je Messkampagne sollte ab 2026 um ein Jahr auf vier Jahre
verkirzt, dabei die bisherigen vier regionalen Messbereiche im Landes-
straen L-Netz beibehalten und in der jeweiligen Messregion die Landes-
strallen B in die jahrliche Befahrung integriert werden. Dadurch wiirden bei
etwas hoheren Kosten die Aktualitdt der Messdaten steigen und die
Verzerrungen in den softwaregestiitzten PMS-Auswertungen der Stral3en-
zustdnde in Relation zu den tatsachlich gemessen Zustanden, insbesondere im
Bereich der Landesstrallen B, sinken. Eine Moglichkeit ware auch, das
bestehende Finfjahresintervall beizubehalten und in neu definierten
jahrlichen Messregionen alle LandesstraRen B und L zu befahren. (Berichts-
punkt 8)

Bei der Vergabe der fiinften Messkampagne im Jahr 2026 sollte eine
angemessene Erhohung des bisherigen Rabattes ausverhandelt werden. So
konnten die etwas hoheren Kosten, fur das auf vier Jahre verkirzte Intervall je
Messkampagne, weitgehend kompensiert bzw. bei Beibehaltung des fiinf-
jahrigen Messintervalls die Kosten sogar gesenkt werden. (Berichtspunkt 8)

Es sollte weiterhin darauf geachtet werden, das PMS softwaretechnisch sowie
mit den erforderlichen Daten und Informationen am aktuellen Stand zu halten
bzw. gegebenenfalls zweckmaRig weiterzuentwickeln. (Berichtspunkt 9)

Um eine dringend erforderliche Trendumkehr sicherzustellen bzw. eine
nachhaltige Reduktion der Riickstandslangen zu erzielen und so die Einhaltung
der sachlich begriindeten Zielwerte fiir die StraRensubstanz mittelfristig zu
gewahrleisten, ist gemaR PMS (iber viele Jahre (mindestens zehn Jahre)
ein bauliches Straflenerhaltungsbudget von rd. 60 Mio. Euro jahrlich (Stand
Dezember 2025, in den Folgejahren zuziglich Wertsicherung gemal
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,Baukostenindex fiir den StraBenbau” der Statistik Austria) notwendig.
(Berichtspunkt 12)

f) Die in der Stralenerhaltung erforderlichen Mittel sollten durch
Umschichtungen aus dem StraBenneubau sichergestellt werden. Die
erforderlichen Mittel-Umschichtungen missten durch eine zweckmaRige
Verschiebung einzelner Projekte bzw. zeitliche Streckung des Landesstralien-
Neubauprogrammes erzielt werden. (Berichtspunkt 12)
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Anlage 1
Uberblick iiber die Gebarungsentwicklung

Nachstehend werden die TA-Summen mit den VA-Werten fiir 2026 angezeigt:3?

Abbildung: Teilabschnitt 1/61140, Entwicklung VA und Rechnungen FH und EH
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Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Saldenabfragen in der Unternehmenssoftware

Abbildung: Teilabschnitt 1/61160, Entwicklung VA und Rechnungen FH und EH
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Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Saldenabfrage in der Unternehmenssoftware

32 |m TA 1/61140 ,StraBen, Erhaltung” sind Forderungen fiir Lirmschutzmanahmen von durchschnittlich
jahrlich rd. 55.000 Euro und 2025 erstmals 100.000 Euro fiir Wildwarneinrichtungen enthalten.



Die beiden obigen Abbildungen zeigen die Rechnungsergebnisse (RE)** und
VA-Werte des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes (EH und FH), wie das
Land OO sie auf seiner Website publiziert.3*

Sowohl die VA-Werte des EH als auch des FH bewegten sich im Zeitverlauf
teilweise markant:

e TA1/61140 ,StralRen, Erhaltung”:

= Der VA-FH-Wert stieg von 2025 auf 2026 von 88,6 Mio. Euro auf
105,2 Mio. Euro um +18,7 Prozent.

e TA1/61160 ,StralRen, Neu- und Umbau“:

=  Der VA-FH-Wert 2024 war im Vergleich zum Vorjahr um 15,2 Mio. Euro
v. a. deshalb niedriger, weil per 1.1.2024 (bertragene Ausgabekredite
(Ubertragungsmittel, U-Mittel) von 18 Mio. Euro fiir den Bau der
Umfahrung ,Haid 2“ freigegeben wurden.?®

= Der VA-FH-Wert sank von 90,9 Mio. Euro (2025) auf 62,7 Mio. Euro
(2026; -31,1 Prozent). Damit unterschritt der VA-Wert 2026 den
gesamten RE-FH-Wert 2025. Hauptgrund dafiir sind eingetretene
Verzdgerungen bei 00-Plan-finanzierten Neubau-Projekten.3®

e Hinsichtlich der markanten Spriinge der VA-EH-Werte von 2021 auf 2022 bei
beiden TA kann auf die nachfolgende Begriindung fir die Abweichung
zwischen RE und VA verwiesen werden.

Die Unterschiede zwischen den VA-Werten und den RE erklédren sich im
Wesentlichen wie folgt:

e Die Abschreibungen (EH) waren bei der Erstellung (im Jahr 2019) des Doppel-
budgets 2020 und 2021 hauptsachlich im TA 1/61160 vorgesehen. Laut
Auskunft des Bewirtschafters waren die Abschreibungsbetrdge irrtimlich
entgegen der urspriinglichen Veranschlagung tatsdchlich im TA 1/61140
verbucht worden. Ab 2022 minimierten sich die Unterschiede zwischen VA
und RA. 37

e Beim FH zeigen sich jahrliche Budgetiberschreitungen beim TA 1/61140
von durchschnittlich 10,0 Mio. Euro (2020 bis 2025). Beim TA 1/61160 lber-
wiegen hingegen jahrliche Budgetunterschreitungen von durchschnittlich
8,6 Mio. Euro. Unterjahrig erfolgten Budgetumbuchungen, um dies
auszugleichen. Details zu den Budgetumbuchungen finden sich in

33 Die RE des Jahres 2025 gelten bis zur Verdffentlichung auf der Website des Landes 00 als vorlaufig.

34 \oranschlag und Rechnungsabschluss Land 00

35 Der angestrebte U-Mittel-Verbrauch ersetzte im Jahr 2024 origindr angesetzte Budgetmittel (VA-
Stelle 1/611602/0602/007 ,Herstellungen, O0-Plan Umfahrung Haid 2“). Ndhere Ausfiihrungen finden
sich u. a. im Bericht des Ausschusses fir Finanzen und Kommunales betreffend den VA 2024 (Punkt J)
sowie im Nachweis tiber die Freigabe der U-Mittel im Band | des VA 2024.

36 Vor allem betreffend Umfahrung ,Haid 2*; der geplante U-Mittel-Einsatz konnte weder 2024 noch 2025
vollzogen werden.

37 Im Jahr 2025 zeigte sich eine groRere Abweichung, die mit der Riickerstattung der Umsatzsteuer
betreffend die A 26 durch die ASFINAG (8,2 Mio. Euro, Rotabsetzung bei VA-Stelle 1/611606/7480/000)
zusammenhing. Dieser Riickersatz ist Teil der beantragten U-Mittel fiir das Jahr 2026.


https://www2.land-oberoesterreich.gv.at/varaweb/Start.jsp?SessionID=SID-39D97E60-5E40BCFD
https://www2.land-oberoesterreich.gv.at/vara/2024/va/Band%20I_Versand_2024.pdf

Berichtsanlage 1 a (TA 1/61140) und Berichtsanlage 1 b (TA 1/61160). Da in
beiden TA zweckgebundene Einnahmen zur Ausgabenbedeckung dienen,
erfolgte zusatzlich eine Aufteilung in zweckgebundene und nicht zweck-
gebundene Gebarung.3® Diese zweckgebundenen Einnahmen konnten gemaR
den festgelegten Bedeckungsregeln3® — bei Uberschreiten des gesperrten VA-
Betrages —auch an VA-Stellen mit Instandsetzungsauszahlungen weitergeleitet
werden, die laut Indikation nicht an Einzahlungen gebunden waren.

Die Unterschiede zwischen RE EH und RE FH haben im Wesentlichen folgende
Grinde:

e Im EH bildet sich der sogenannte ,nicht finanzierungswirksame Sachaufwand“
ab. Dabei handelt es sich v. a. um die planmaRigen Abschreibungen oder um
Aufwande aus dem Abgang von Sachanlagen. Diesem Aufwand stehen keine
Auszahlungen gegeniber. Das Land verbucht die Abschreibungen
hauptsachlich im TA 1/61140.

e Der EH enthalt Buchungen in den Kontenklassen 4 bis 7 (Aufwendungen) bzw.
der Kontenklasse 8 (Ertrage). Investitionen, Kapitaltransferzahlungen und
Schuldtilgungen bilden sich ausschlieBlich im FH ab. Sogenannte ,Aus-
zahlungen fur den Erwerb von Grundstiicken und Grundstiickseinrichtungen®
finden sich in beiden TA (Kontenklasse 0 ,Anlagen®).

Im Betrachtungszeitraum beschloss der 00. Landtag aufgrund der COVID-19-
Pandemie ein MaRnahmenpaket zur Konjunkturbelebung (OO-Plan).*°
Im Jahr 2021 entschied die 00. Landesregierung u.a., fir den StraBenbau
8,8 Mio. Euro beim TA 1/61140 und 19 Mio. Euro beim TA 1/61160 Uber
finanzielle Ausgleiche bereitzustellen (Berichtsanlagen 1 a und 1 b). In den Folge-
jahren kamen weitere OO-Plan-Budgetmittel beim TA 1/61160 hinzu.*! Diese
Mittel sind investiven Zwecken bzw. bestimmten Vorhaben*? gewidmet. Sie
stellen zusatzliche Mittel dar. Dies trifft auch auf die im VA 2026 unter dem Titel
,Impuls 26“ zusatzlich eingeplanten Budgetmittel zu.*?

38 Bei den zweckgebundenen Einnahmen handelt es sich in erster Linie um die auf Landesstrallen
eingehobenen Geldstrafen. Keine Landeseinnahmen stellen jene Geldstrafen dar, die in Bezug auf die mit
April 2002 ,verlanderten BundesstraBen” vorgeschrieben werden. Weitere wesentliche zweckgebundene
Einnahmen stellen die Kosten-Ersdtze fur Winterdienst, BaumaBnahmen, Erhaltungsleistungen und
Streusalz sowie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung dar.

39 |n den Determinanten sind besondere Deckungsfihigkeiten festgelegt.

40 Erstmals mit dem ersten Nachtragsvoranschlag im Jahr 2020 und in weiterer Folge mit der Abdnderung
zum VA 2021

41 2022: 16,5 Mio. Euro Budgetmittel Gber finanziellen Ausgleich und 10 Mio. Euro origindr budgetiert;
2023: 30 Mio. Euro; 2024: 12 Mio. Euro, jeweils originar budgetiert

42 z.B. Projekt ,Umfahrung Weyer”, Initiativprifung des LRH vom September 2025 Initiativprifung
Umfahrung Weyer oder ,,Umfahrung Haid 2

43 VA-Stelle 1/611402/0602/002 ,Herstellungen, StraBenbauten (Impuls 26)“ mit 12 Mio. Euro und
VA-Stelle 1/611602/0602/009 , Herstellungen, Donaubriicke Mauthausen (Impuls 26)“ mit 5 Mio. Euro



https://www2.land-oberoesterreich.gv.at/vara/2020/va/NTV_2020_COVID-19.pdf
https://www2.land-oberoesterreich.gv.at/vara/2021/va/Ab%C3%A4nderung_VA_2021.pdf
https://www2.land-oberoesterreich.gv.at/vara/2021/va/Ab%C3%A4nderung_VA_2021.pdf
https://www.lrh-ooe.at/berichte#/berichte/703
https://www.lrh-ooe.at/berichte#/berichte/703

Anlage 1 a
Budgetumbuchungen TA 1/61140

Tabelle: Budgetumbuchungen TA 1/61140 "Stralen, Erhaltung"
in Tausend Euro

1. Ausgaben ohne Bindung an Einnahmen
Rechnungen (Jahreserfolg) - Anm. 1 69.935 84.771 86.411 86.417 95.645 94.284 517.463
minus Voranschlag (Phase 1, keine Nachtrage) -55.789 -58.705 -67.396 -69.121 -75.853 -78.084  -404.947
Budgetiiberschreitung (+) /

Budgetunterschreitung (-) 14.147  26.066 19.015 17.296 19.792 16.200 112.516

plus Mittelsperre prozentuell 13 13
plus Mittelsperre U-Mittel 2 2
plus Phase 2 Verfligungsrest - Anm. 1 -11.277 -10.541 -21.818

Bedeckungsrelevanter Saldo (+) /
Errechneter Saldo (-)

Zugehorige Budgetumbuchungen - Anm. 2
Zweckgebundene Einnahmen

+14.147 +26.066 +19.015 +17.296  +8.515 +5.675 +90.713

Bedeckung innerhalb Deckungsring etc. -7.587 -12.545 -14.958 -15.027 -2.092 -2.543 -54.751
Budgetquerverteilung -1.301 -427 -970 -555 -3.253
U-Mittel Ubertrag +21 +170 +2 +2 +2 +198
U-Mittel Behebung -15 -21 -170 -2 -37 -2 -247

U-Mittel Abfallstellung
Verpflichtungsmittel Zufiihrung
Verpflichtungsmittel Behebung

Fin. Ausgl. gemdf3 LTB Artikel I1l/6 +20 +20 +20 +20 +31 +111
Fin. Ausgl. gemdfs LTB Artikel Ill/14 COVID-19-Maf3n. -8.800 -8.800
Fin. Ausgl. gemdfs LTB Artikel IV/1a -5.266 -4.463 -2.939 -1.734 -6.408 -3.161 -23.971

2. Ausgaben mit Bindung an Einnahmen
Rechnungen (Jahreserfolg) - Anm. 1 2.312 1.561 1.614 1.673 2.008 2.200 11.367
minus Voranschlag (Phase 1, keine Nachtrége) -8.155 -8.155 -9.455 -9.955 -10.455 -10.554 -56.729
Budgetiiberschreitung (+) /

Budgetunterschreitung (-) -5.843 -6.594 -7.841 -8.282 -8.447 -8.354 -45.362

plus Mittelsperre zweckgebundene Einnahmen 7.605 7.605 8.405 8.405 8.705 8.705 49.430
plus Mittelsperre U-Mittel 2.795 2.795
plus Phase 2 Verfligungsrest - Anm. 1 +11.277 +10.725 +22.002

Bedeckungsrelevanter Saldo (+) /
Errechneter Saldo (-)
Zugehorige Budgetumbuchungen - Anm. 2

+1.762  +1.011 +564 +123 +11.535 +13.871 +28.866

Zweckgebundene Einnahmen -9.938 -14.652 -16.174 -15.719 -15.740 -13.618 -85.841
Bedeckung innerhalb Deckungsring etc. +7.587 +12.545 +14.958 +15.027 +2.092 +2.543 +54.751
Budgetquerverteilung +1.301 +427 +970 +555 +3.253
U-Mittel Ubertrag +316 +985 +668 +683 +2.795 +5.447
U-Mittel Behebung -1.088 -316 -985 -668 -683 -2.795 -6.535

U-Mittel Abfallstellung
Verpflichtungsmittel Zuflihrung
Verpflichtungsmittel Behebung
Finanzielle Ausgleiche .| 0 | | | [ | +60]
Fin. Ausgl. gemdfs LTB Artikel Ill/6
Fin. Ausgl. gemdfs LTB Artikel Ill/14 COVID-19-Maf3n.
Fin. Ausgl. gemdfs LTB Artikel IV/1a +60 +60



in Tausend Euro

3. Zusammengefasste Gebarung
Rechnungen (Jahreserfolg) - Anm. 1 72.247 86.332 88.025 88.090 97.653 96.484 528.830
minus Voranschlag (Phase 1, keine Nachtrége) -63.944 -66.860 -76.851 -79.076 -86.308 -88.638 -461.676
Budgetiiberschreitung (+) /

. 8.304 19.472 11.174 9.014 11.345 7.846 67.154
Budgetunterschreitung (-)

plus Mittelsperre prozentuell 13 13
plus Mittelsperre U-Mittel 2.797 2.797
plus Mittelsperre zweckgebundene Einnahmen 7.605 7.605 8.405 8.405 8.705 8.705 49.430

Bedeckungsrelevanter Saldo (+) / +15.909 +27.077 +19.579 +17.419 +20.050 +19.545 +119.579
Errechneter Saldo (-)

Zugehorige Budgetumbuchungen - Anm. 2
Zweckgebundene Einnahmen -9.938 -14.652 -16.174 -15.719 -15.740 -13.618 -85.841

U-Mittel Ubertrag +338  +1.155 +670 +685  +2.797 +5.645
U-Mittel Behebung -1.103 -338 -1.155 -670 -720 -2.797 -6.783
U-Mittel Abfallstellung

Verpflichtungsmittel Zuflihrung

Verpflichtungsmittel Behebung

Fin. Ausgl. gemdf3 LTB Artikel 11l/6 31 +111
Fin. Ausgl. gemdpf3 LTB Artikel Ill/14 COVID-19-Maf3n. —8.800 -8.800
Fin. Ausgl. gemdf3 LTB Artikel IV/1a -5.206 -4.463 -2.939 -1.734 -6.408 -3.161 -23.911

Letzter Datenabzug am 21.1.2026
Anm. 1:

Ab 2024 weicht der Verfligungsrest (Phase 2) aufgrund einer Systemumstellung von den Vorjahren
ab. Dies wird bei der Aufschlisselung in zweckgebundene und nicht zweckgebundene Gebarung
sichtbar. Das Plus-Vorzeichen bedeutet weitergeleitete und das Minus-Vorzeichen empfangene
Budgetbetrage. In der zusammengefassten Gebarung ergibt sich 2024 ein Saldo von null Euro.
Infolge des neuen Budgetierungssystems ab 2024 (bzw. der VRV 2015) wird vom LRH kiinftig
ausschlieBlich der RE-FH-Wert als Ausgangswert verwendet.

Anm. 2:
Bedeutung der Vorzeichen: plus (+) fir weitergeleitete und minus (-) flir empfangene Budgetbetrage



Budgetumbuchungen TA 1/61160

Tabelle: Budgetumbuchungen TA 1/61160 "StraRen, Neu- und Umbau"

e T

1. Ausgaben ohne Bindung an Einnahmen

Anlage 1b

in Tausend Euro

Rechnungen (Jahreserfolg) - Anm. 1 35.872 38.417 57.946 66.054 54.697 60.778 313.766
minus Voranschlag (Phase 1, keine Nachtrége) -44.900 -44.900 -54.650 -75.987 -60.787 -85.785 -367.009
Budgetiiberschreitung (+) / 9.028 -6.483  3.296 -9.933  -6.090 -25.007  -53.244
Budgetunterschreitung (-)

plus Mittelsperre U-Mittel 31.628 31.628
plus Phase 2 Verfligungsrest - Anm. 1 -1.617 +25.364 23.747
Bedeckungsrelevanter Saldo (+) / -9.028  -6.483 +3.296  -9.933  -7.707 +31.985  +2.132
Errechneter Saldo (-)

Zugehorige Budgetumbuchungen - Anm. 3

Zweckgebundene Einnahmen -18 -18
Mehreinnahmen fiir Mehrausgaben

Bedeckung innerhalb Deckungsring etc. +5.909 +4.617 +556 -2.116 +8.966
Budgetquerverteilung +94 +94
U-Mittel Ubertrag +3.078 +20.208 +29.544 +36.988 +35.408 +125.226
U-Mittel Behebung -1.989 -3.078 -20.208 -29.544 -36.988 -35.408 -127.216
U-Mittel Abfallstellung

Verpflichtungsmittel Zuflihrung

Verpflichtungsmittel Behebung

Fin. Ausgl. gemdfs LTB Artikel Ill/6 +26 +1 700 +1. 656
Fin. Ausgl. gemdfs LTB Artikel Ill/14 COVID-19-Maf3n. -19.000 -16.500 -35.500
Fin. Ausgl. gemdf LTB Artikel IV/1a +2.100 +3.736 +3.305 +2.810 +9.287 +3.423 +24.660
2. Ausgaben mit Bindung an Einnahmen

Rechnungen (Jahreserfolg) - Anm. 1 6.139 4.916 5.283 4.259 4.543 4.273 29.413
minus Voranschlag (Phase 1, keine Nachtrage) -100 -100 -5.070 -5.100 -5.100 -5.100 -20.570
SRl [ 6.039 4816 213  -841  -557 827  8.843
Budgetunterschreitung (-)

plus Mittelsperre zweckgebundene Einnahmen 100 100 100 100 100 100 600
plus Phase 2 Verfligungsrest - Anm. 1 und 2 0 +1.617 +2.102 +3.720
e +6.139  +4.916 +313 781 +1.160 +1.375  +13.163
Errechneter Saldo (-)

Zugehorige Budgetumbuchungen - Anm. 3

Zweckgebundene Einnahmen -65 -300 -7 -1.281 -864 -1.375 -3.893
Mehreinnahmen fiir Mehrausgaben -295 -295
Bedeckung innerhalb Deckungsring etc. -5.909 -4.617 -556  +2.116 -8.966
Budgetquerverteilung -94 -94
U-Mittel Ubertrag

U-Mittel Behebung

U-Mittel Abfallstellung

Verpflichtungsmittel Zufiihrung

Verpflichtungsmittel Behebung
Finanzielle Ausgleiche | 165/ | +s0] [ [ [ 48
Fin. Ausgl. gemdfs LTB Artikel Ill/6 +250 +250
Fin. Ausgl. gemdfs LTB Artikel Ill/14 COVID-19-Maf3n.

Fin. Ausgl. gemdfs LTB Artikel IV/1a -165 -165



in Tausend Euro

3. Zusammengefasste Gebarung
Rechnungen (Jahreserfolg) - Anm. 1 42.012 43.334 63.230 70.314 59.240 65.050 343.179
minus Voranschlag (Phase 1, keine Nachtrage) -45.000 -45.000 -59.720 -81.087 -65.887 -90.885 -387.579
Budgetiiberschreitung (+) /

Budgetunterschreitung () -2.988 -1.666 3.510 -10.774 -6.647 -25.834 -44.400

plus Mittelsperre U-Mittel 31.628 31.628
plus Mittelsperre zweckgebundene Einnahmen 100 100 100 100 100 100 600
plus Phase 2 Verfligungsrest - Anm. 1 und 2 0 27.466 27.467

Bedeckungsrelevanter Saldo (+) /
Errechneter Saldo (-)

Zugehorige Budgetumbuchungen - Anm. 3
Zweckgebundene Einnahmen -65 -300 -25 -1.281 -864 -1.375 -3.911
Mehreinnahmen fiir Mehrausgaben -295 -295
Bedeckung innerhalb Deckungsring etc.

Budgetquerverteilung

U-Mittel Ubertrag +3.078 +20.208 +29.544 +36.988 +35.408 +125.226
U-Mittel Behebung -1.989 -3.078 -20.208 -29.544 -36.988 -35.408 -127.216
U-Mittel Abfallstellung

Verpflichtungsmittel Zuflihrung

Verpflichtungsmittel Behebung

-2.888 -1.566  +3.610 -10.673 -6.547 +33.360 +15.295

Fin. Ausgl. gemdf3 LTB Artikel I1l/6 +276 +1 700 +1. 906
Fin. Ausgl. gemdfs LTB Artikel Ill/14 COVID-19-Maf3n. -19.000 -16.500 -35.500
Fin. Ausgl. gemdfs LTB Artikel IV/1a +1.935 +3.736 +3.305 +2.810 +9.287  +3.423 +24.495

Letzter Datenabzug am 21.1.2026

Anm. 1:

Ab 2024 weicht der Verfligungsrest (Phase 2) aufgrund einer Systemumstellung von den Vorjahren
ab. Dies wird bei der Aufschliisselung in zweckgebundene und nicht zweckgebundene Gebarung
sichtbar. Das Plus-Vorzeichen bedeutet weitergeleitete und das Minus-Vorzeichen empfangene
Budgetbetrage. In der zusammengefassten Gebarung ergibt sich 2024 ein Saldo von null Euro.

Infolge des neuen Budgetierungssystems ab 2024 (bzw. der VRV 2015) wird vom LRH kiinftig
ausschlieBlich der RE-FH-Wert als Ausgangswert verwendet.

Anm. 2:
Null-Euro-Eintrdge in obiger Tabelle stehen fir Betrdage unter 500 Euro (Rundung in Tausend Euro).
Anm. 3:

Bedeutung der Vorzeichen: plus (+) fiir weitergeleitete und minus (-) fiir empfangene Budgetbetrdge



Anlage 2
Gebarungsanteile an den Summen je TA

Die prufgegenstandlichen Datenreihen sind mit den Jahressummen beschriftet:

Abbildung: BauNE- und BauB-Ausgaben fur Substanzverbesserungen, Anteile am TA 1/61140
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Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Einzelposten-Abfragen

Abbildung: BauNE- und BauB-Ausgaben fiir Substanzverbesserungen, Anteile am TA 1/61160
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Quelle: LRH-eigene Darstellung auf Basis von Einzelposten-Abfragen

Die Ausgaben der AbteilungBauB fiir substanzverbessernde MaRnahmen im
TA 1/61140 bewegten sich im sechsjdhrigen Betrachtungszeitraum zwischen



13,2 Mio. Euro (2021) und 16,2 Mio. Euro (2024) und betrugen im Durchschnitt jahrlich
14,7 Mio. Euro.*

Etwa 50 Prozent der Jahressumme von TA 1/61140 wird jahrlich fur weitere Zwecke
ausgegeben, insbesondere fiuir die betriebliche Instandhaltung® (z.B. StraRen-
Winterdienst, Fahrbahninstandhaltung, Signaltechnik, Einkdufe von Treibstoffen und
Verbrauchsgitern). AuBerdem enthalt dieser Anteil Elektro-Technik (Abteilung BauB)
sowie andere Programme?® (Abteilung BauNE). Der LRH grenzte die Elektro-Technik und
andere Programme bewusst vom Prifungsgegenstand ab, da er sie nicht zur baulichen
StralRenerhaltung im engeren Sinn zahlt.

Wie im obigen Diagramm ersichtlich, entfiel beim TA 1/61160 der GrofRteil auf sonstige
Ausgaben®’ und war somit nicht Priifungsgegenstand.

44

45

6

47

Materialeinkdufe auf Vorrat (v. a. fiir Bewehrungen) in Hohe eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrages sind in
den dargestellten Ausgaben nicht enthalten. Dies deshalb, weil Lager-Einkdufe in der Haushaltsverrechnung keine
Kostentrager-Nummer aufweisen und daher nicht selektiert werden kénnen. Dies zeigte ein Vergleich mit der
Kostenabfrage (erst ab Lager-Entnahme/Verbrauch erfolgt eine Kostentrager-Zuordnung).

als Sofortaufwand gebucht

Im Rahmen eines weiteren Programmes werden z. B. Geh- und/oder Radwege im Zuge von LandesstraRen,
Fahrbahnteiler und Querungshilfen errichtet. Die dafiir anfallenden Kosten teilen sich das Land und die jeweilige
Gemeinde.

Ein GroRteil der Ausgaben betraf die Umfahrungen Pupping-Karling, Mattighofen-Munderfing und Peilstein
zweiter Bauabschnitt sowie die Anschlussstelle A7 Linz-Auhof, bzw. die O0-Plan-Projekte (Umfahrungen Weyer
und Haid 2, Neubau der Donaubriicke Mauthausen sowie mehrere Projekte im Innviertel v. a. Lamprechts-
hausener StraRe B 156).
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fur das jahrliche bauliche Strallenerhaltungsbudget deutlich von zu Beginn 60 Mio. Euro im Jahr
2026 auf rd. 76,1 Mio. Euro im Jahr 2036 (was auch die notwendige Umschichtung erhéhen
wrde).

Aus budgetarer Sicht ist einschrankend anzumerken, dass grof3e Teile des vorhandenen (und
potenziell umschichtbaren) Neubaubudgets in den néchsten Jahren gebunden sind. Bei
angenommenen rd. 58 Mio. Euro Neubau (auf Basis des VA2026) sind als ,fixer Abgang” zu
berilicksichtigen:

- Die laufenden Zahlungen an die ASFINAG fiir die A26 betragen in den Jahren 2029 — 2031
durchschnittlich 13 Mio. p.a.

- Die Pauschalen (zB fir notwendige Planungen und Grundeinldsen) sind mit jahrlich 8,5
Mio. anzusetzen. ;

- Die Aufwendungen fur Radhauptrouten etc. betragen durchschnittlich rd. 2 Mio. und sind
schwer zu kirzen. '

- Beim Digitalfunk fir BOS ist die SVD fur den Betrieb zustandig. Bereits im BOS-
Abschlussbericht wurde auf die deutlichen Jahresspriinge aufgrund der Lebensdauer der
USV-Batterien und dem Beginn des ersten Austausches hingewiesen. Im Budget wird dies
durch die FinD aber im Einbringungseriass nicht beriicksichtigt. Aus diesem Grund muss
die bereits aktuell auftretende Differenz regelmaRig aus dem Neubaubudget der SVD
aufgebracht werden. In den Jahren 2026 bis 2029 sind dies in Summe voraussichtlich rd.
2,5 Mio. Euro. '

- Kalkulatorisch zu beriicksichtigen ist auch die notwendige jahrliche Stiitzung des LKW- und
Geratefuhrparks der Betriebswerkstétte Uber finanzielle Ausgleiche iHv. durchschnittlich rd.
3,7 Mio. Euro. Diese Stiitzung ist erforderlich, um den Fuhrpark ann&hernd modern zu
halten, da die Reparaturkosten trotz dieser Erneuerung aufgrund der Uberalterung des
gesamten Fuhr- und Gerateparks sténdig steigen (was eigentlich einen notwendigen
deutlichen Zuschuss zur Neuanschaffung indiziert).

Wesentlich fur die weitere Betrachtung ist weiters, dass ein Teil des Neubaubudgets bekanntlich
tiber den ,00-Plan” abgewickelt wird. Dieser ist fur die noch umzusetzenden GroRprojekte
(Donaubriicken Mauthausen und Umfahrung Haid) aus aktueller Sicht finanziell unterdeckt.

Sollte keine Erhéhung der Sondermittel fir den OO-Plan méglich sein, ist bei Umsetzung der
genannten Projekte die Differenz aus dem Neubaubudget abzudecken. Bereits um diese
Bedeckung abzubilden, miissten aus aktueller Sicht ab dem Jahr 2029 — noch ohne
Beriicksichtigung der empfohlenen Umschichtung von Mitteln vom Neubau in die bauliche
Erhaltung - die gréReren Baulose vierspuriger Ausbau Marchtrenk, Westspange Steyr und
Anbindung Kristein zeitlich verschoben werden.

Selbst bei einer Erhéhung der Sondermittel fir den OO-Plan ist die empfohlene Umschichtung
kaum durch eine Verschiebung der vorhin genannten Baulose mdglich. Ein Stopp flir Projekte, die
unmittelbar vor dem Baubeginn stehen (zB die Umfahrung Mattighofen — Munderfing) ist aus
wirtschaftlichen Griinden jedenfalls nicht darstellbar.
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Im Betrachtungszeitraum der Mittelfristplanung bis 2031 wird die empfohlene Héhe des
Instandsetzungsbudgets selbst bei Verschiebung der o.a. Baulose nur einmal ganz knapp erreicht,
und zwar im Jahr 2029 mit einer theoretisch méglichen Umschichtung iHv. 30,2 Mio. Euro. Die
max. Umschichtung in diesem Zeitraum iHv. 32 Mio. Euro im Jahr 2031 reicht hingegen aufgrund
der wertgesicherten 60 Mio. Euro wieder nicht aus, um den vom LRH festgestellten Fehlbetrag in
diesem Jahr auszugleichen.

Diese Daten kénnen sich mit Fortschreiben der Mittelfristplanung fiir einzelne Jahre noch andern,
die Grundaussage ist aus fachlicher Sicht der SVD allerdings belastbar.

Fur Ruckfragen bzw. zur Abstimmung des Textes stehen wir gerne zur Verfiigung.

Mit herzlichen Griufen,

Dipl.-Ing. Martin Pécheim

Hinweise:
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Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https:/Awww.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, fiihren Sie bitte das Geschéftszeichen dieses Schreibens an.

Seite 4


https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz

	Landesstraßenerhaltung
	INHALTSVERZEICHNIS
	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS/GLOSSAR
	LANDESSTRASSENERHALTUNG
	Geprüfte Stelle:
	Prüfungszeitraum:
	Rechtliche Grundlage:
	Prüfungsgegenstand und -ziel:
	Prüfungsergebnis:
	Legende:

	KURZFASSUNG
	ÜBERBLICK
	HAUSHALTSDATEN
	Geprüfte Teilabschnitte
	Budgetierung
	Vermögensrechnung

	MITTELEINSATZ FÜR DIE BAULICHE STRASSENERHALTUNG
	VISUELLE UND MESSTECHNISCHE ZUSTANDSERFASSUNG
	PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM (PMS)
	ERHALTUNGSZIELE
	ZUSTANDSENTWICKLUNG UND BUDGETERFORDERNISSE
	ZUSAMMENFASSUNG DER EMPFEHLUNGEN
	Anlage 1
	Anlage 1 a
	Anlage 1 b
	Anlage 2
	Beilage zum Bericht


		2026-04-13T10:34:05+0200
	Mag. Rudolf Hoscher
	Signaturpruefung unter https://www.signaturpruefung.gv.at




